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Zwischen egaler und traditionaler Herrschaft,

( Die evangelischeC im Großherzogtum Berg
und im Königreich Westfalen 806-—1813

Prol:?fl’iétellung
Die Situation der evangelischen Kırche Großherzogtum Berg und

Königreich Westfalen ist der Forschung bisher NUur ansatzwelise
thematistiert worden. Die Neugtier, eine solche Leerstelle auszuloten,
mmag ein hinreichendes Motiv se1in, sıch 88081 diesem "Thema beschäfti-
gCN, reicht aber sicherliıch nıcht auUSs, einen erkenntnisleitenden Pro-
blemhorizont entfalten. Ähnliches auch für die Tatsache, 4SS
ZU) zweihundertjährigen Jubiläum des Reichsdeputationshauptschlus-
SCS 1803 die Nachfrage ach Forschungsergebnissen ZuUr Säkularistie-
rung sich wahrnehmbarer artiıkuliert. Deshalb ist notwendig, vorab
auf dıie allgemeinen forschungsgeschichtlichen oordinaten einzuge-
hen Die Jahre 1789 biıs 1815 sind insofern VO besonderem Interesse,
we1l sich dieser S10128 Sattelzeit der Wandel VO Ancıen regime ZzZu

modernen Staat verdichtete oder, die Begriffe Max Webers VeCLI-

wenden, der Wandel VO  $ der traditionalen ZUr Jegalen Herrschaft.!
Hans-Ulrıch Wehler hat diesen Prozess ersten and seiner ‚„Deut-
schen Gesellschaftsgeschichte‘“ ausführlich beschrieben.? Die tradıt10-
ale Herrschaft des Ancıen regime zeichnete sıch durch heterogene
Strukturen bzw. Institutionen aAaU>S die ihre Leg1itimitat 4AUS ihrer Hıiıstor1-
zitat ableiteten, Aus der Tatsache, 24SS s1e Jahrhunderte überdauert
hatten un gewissermaßen den Rang VO Schöpfungsordnungen Ee1r-

hoben wurden. SO führte der altkonservative Freiherr VO der
Marwıitz seiner Polemik dıie preußischen Reformen den
seinen Augen idealen quUO der Gesellschaft un: des Staates auf
die „ersten Famıilie““, auf dam und Eva, zurück.? Die legale Herrschaft

Max Weber, Wırtschaft un! Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie,
Tübingen Auf{l 1972, 120137
Hans-Ulriıch Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd Vom Feudalısmus
des Alten Reiches bis ZU1I defensiven Modernisierung der Reformära 700—1815,
Muünchen Aufl 198 /
Friedrich Meusel Ig Friedrich Au st Ludwig VO:  — der Marwiıtz Kın märkıscher
Edelmann Zeıtalter der Befreiung CLC, Berlin
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der Moderne berief siıch dagegen auf die Rationalıtät und Funktionalıtät
iıhrer Regierungsmaßnahmen lıck auf das Allgemeinwohl und
oierte VO daher gewachsene Strukturen un altes Recht An ihre Stelle
sollten zentrale, staatlıche Instanzen mit einem umfassenden Zu f
auf alle Bereiche der Gesellschaft Die Herrschaft der Zeichen
der Moderne expandierenden Verwaltung befreite den Bürger AUSs dem
Zugriff der bisherigen Obrigkeiten und ersetzte sS1e durch das patriar-chalıische Autoritätsprinzip des bürokratischen bsolutismus. Modern1i-
sierung diesem inne die evangelische Kırche verschiede-
nNner Hınsıcht bedrohlich bzw Impuls einer Neupositionierung. In
Bezug auf das Könitigreich Westfalen un das Großherzogtum Berg,Zzwe1l Modellstaaten VO Napoleons Gnaden, geht es Folgendendie Frage, ob un: wIie we1it der Staat gesellschaftliche Aufgabenwahrnehmen wollte, die bisher Sache der Kirche SCWECSCH und
dıe Leg1itimationsstrukturen aufgebrochen wurden, die der Kiırche eben
diese gesellschaftlichen Aufgaben auf vermeintlich ewige Zeiten zuges1-chert hatten. Der lıck auf die evangelische Kirche, die auf die Refot-
inen affirmatıv der kritisch reagieren konnte, berührt die Frage ach
dem ogrundsätzlichen Verhältnis beider Institutionen und damıt den
belıebten Topos der 39  he VO  —$ Ihron un Altar‘‘ Es ist überprüfen,ob dieses CNSC Loyalıtätsverhältnis, das der preußischen Zeit ZUSE-schrieben wird, auch für die einen Be ff der alteren Forschungverwenden, „Fremdherrschaft“‘ Gültigkeit gehabt hat Be-
schrieb doch die nationale deutsche Geschichtsschreibung diese Jahrein den düstersten Farben un suchte ach Anzeichen patriotischenWıderstandes die angebliche französische Besatzun

Neben der Neugter, eine historiographische Leerstelle schließen,
un der forschungsimmanenten Frage ach der SäkularisierungSpannungsverhältnis zwischen evangelischer Kiırche und modernem
Staat mMag och ein drittes Motiv die Relevanz des Themas aNSC-werden, das den Bo ZuUur Gegenwart, Zur 50 Postmoderne
schlägt. In der „Sattelzeit““ 1800 bildeten siıch die kommunalen un
staatlıchen Strukturen Armenwesen heraus, die heute
dem Dıiıktat der leeren Kassen Disposition gestellt werden, wWwenn C
Uu. Aarum geht, Finrichtungen der stadtischen Jugendhilfe privatenTrägern überschreiben. Damıuit wird ein Prozess, der damals

Harm Klueting, Nachholung des Absolutismus. Dıie rheinbündischen Reformen
Herzogtum Westfalen in Hessen-darmstädtischer eit (1802—1816), in Westfäli-
sche Zeıitschrift DD Die DDR-Geschichtsschreibung oriff den natı-
onalıstischen Ansatz kongental auf, Heıinz Heıtzer, Insurrectionen zwischen We-
SCI und Elbe Volksbewe dıe französıische Fremdherrschaft KO-
nigreich Westfalen 80i  ?\ 81 Berlın s 1959
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dem Druck der Verhältnisse iniziuert worden ist, rückgäng1> gemacht,
den finanzıellen Bankrott der Kkommune abzumildern. Die soz1alen

Verhältnisse damals sind nıcht die des Jahres 2003, vielleicht hılftt aber
der lıck auf die Vergangenheit, mit den Herausforderungen der (Je-
genwaftr { reflektierter umgehen können.

Zum Forschungsgegenstand
Meıine Untersuchung beschränkt sich auf die evangelischen Kırchen
un die staatlıchen Institutionen der beiden Modellstaaten, deren Gel-
tungsbereich geographisch mMit dem der heutigen Evangelischen Kırche

einland und der Evangelıischen Kırche VO' Westfalen überein-
stimmt.

Das Großherzogtum Berg wurde Maäarz 1806 aus den rechtsrhe1i-
nıschen Teıl der Grafschaft Kleve und dem erzogtum Berg gebildet
un: VO Napoleon Marschall Joachim Murat, dem Ehemann seiner
Schwester Carolıne, übertragen. Als Anfang 1808 die bıs diesem
Zeitpunkt preußische Grafschaft Mark sowle weitere Gebiete angeglie-
ert wurden, erreichte das Großherzogtum seine orölßte territoriale
Ausdehnung. Analog der französischen Verwaltungsordnung olie-
derte CS sich ler Departements: Sieg, Rheın, uhr und Kms 1811
fi1e] das Ems-Departement Zu großen Teıl Frankreıich, der dem
Großherzogtum verbleibende Rest oing Ruhr-Departement auf.
Gleiches galt für den klevischen Teıl des Rheindepartements. Die 1 Je-
partements wurden VO je einem Präafekten geleitet und oliederten sıch
in Arrondissements der Bezirke, denen Je ein Unterpräfekt vorstand.
Die kleinste Verwaltungseinheit dıe Matirten. Als Murat Miıtte
1808 Köni1g VO Neapel wurde, übernahm Napoleon zunachst selbst
die Regierung des Grolßherzogtums, aAb Marz 1809 funglerte als
Vormund un Regent für seinen vierjJährigen Nefftfen Ludwig VO  $ Haol-
land, dem das Territorium übertragen hatte Napoleon ahm die
Regierungsgeschäfte nıcht selbst wahr. dem 1.7.1808 amtierte
Jacques Claude Beugnot als sein Statthalter Dusseldorf.
24.9.1810 wurde der Staatssekretär un Minister Piıerre Louts VO RO-
derer höchster Beamter des Großherzogtums und Vorgesetzter
Beugnots. Fur die Belange der Kirche neben VO Röderer der
großherzogliche Innenminister Johann Franz Josef VO' Nesselrode
sowle auf der Ebene der Departements dıe Praätfekten VO' Borcke
(Rhein) und von Romberg u wichtig.? Schmiutz und Mylıus, dıe

Dieter Froitzheim, Staatskirchenrecht ehemalıgen Großherzogtum Berg, Kano-
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Präfekten des Sieg- un des Emsdepartements, sind Folgenden irre-
levant, we1l iıhre Kirchenpolitik auf der Ebene der Quellen nıcht oreif-bar W  — Dies mag aran lıegen, 4SSs die betreffenden Gemeinden 1Ur

punktuell presbyterial-synodal verfasst un deshalb eine breitere
irchliche Überlieferung vorhanden ist.

Das Königreich Westfalen ein Ergebnis der preußischen Nıie-
derlage VO 1807 Es erhielt Unterschied ZU: Groß-
herzogtum Berg eine Verfassung und wurde bis ZU: RegierungsantrittJeröme Napoleons 1808 durch einen Regentschaftsrat regiert, dem
übrigens der Jacques Claude Beugnot und der spatere Innenminis-
ter des Könitgreiches, J. Simeon angehörten. Wıe das Großherzogtum
Berg wurde das Königreich Westfalen Departements eingeteit. Im
Bereich der heutigen Fvangelischen Kirche VO  $ Westfalen lagen das
Fuldadepartement mMit der Hauptstadt Kassel un den Bezirken Kassel,
Hörxter un Paderborn sowle das Weserdepartement mit der Hau L-
stadt Osnabrück und den Bezirken Osnabrück, Minden Bielefeld un
Rınteln Als 1810 Minden un Teıle Biıelefelds das iserreich
Frankreich angegliedert wurden, löste mman das Weserdepartement auf
un schlug die beim Könitigreich Westfalen verbleibenden Gebiete dem
Fuldadepartement Die Präfekten des Fuldadepartements bis
1808 der raf VO Hardenberg, ein weitläufiger Verwandter des gleich-namigen preußischen Ministers, bis 1812 Reimann und bis 1813 VO
Reineck und Pıantaz, die des Weserdepartements VO': Petzel bis 1809
un Heinrich Daniel Delıus Die Präfekten, Unterpräfekten und Maires

für die Aufsıicht ber die Schulen, das Armenwesen sOwle
den Bau un die Unterhaltung der Kırchen un: der Pfarrhäuser Ver-
antwortlıich. Die höchste für die evangelische Kırche zuständige V er-
waltungsinstanz WAar das Innenministerium, das zunaächst VO  $ Simeon,
ab 1808 VO  $ (sustav Anton VO:  ; olfrath geleitet wurde.®

nistische Studien un! Texte Z  » Amsterdam 1906/7; Burkhard Dietz (Hr Das
Großherzogtum Berg als napoleonischer Modellstaat. Kıne regionalhistorisc 7 w1-
schenbilanz, Köln 1995; Meent Francksen, Staatsrat und GesetzgebungGroßherzogtum Berg » Rechtshistorische Reihe 3, Frankfurt
M./Bern 1982; Klaus Rob rg. Regierungsakten des Großherzo Berg,München 1992; Herta Köhne, Die Entstehun der westfa ischen Kır-
hen rOVINZ, Beıiträge ZuUr Westfälischen Kırchengeschichte 1, Whıtten 1974
Frie rich Thimme, Dıie inneren Zustände des Kurfürstentums Hannover unter der
französisch-westfälischen Herrschaft, Bd 2’ Leipzig 1895, f, 6 > f > 110,
114; Klaus Rob  , Regierungsakten des Köntgreichs Wes  en JE  , Muüun-
hen 1992, E 21-24; Hans Schmuidt, Minden-Ravensberg unftfer französıisch-
westfälischer Herrschaft, Dıiss. Frankfurt 1933, 9-12; Arthur Kleinschmidt,
Geschichte des Königreichs Westfalen, Gotha 1893, Z 146
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Auf der Ebene der Personalpolitik fallt auf, A4SS CS sıch VO In-
nenminister ber Priäfekten und Unterpräfekten bis den Maires
Großherzogtum Berg wIie Königreich Westfalen weitgehend
Beamte handelte, die sowohl VOTLr 1806 wIie auch ach 1813 ahnlıche
Posten bekleideten. Die Kontinuität ist diesem Punkt offensichtlich,
die IThese VO' dem Intermezzo französischer Fremdcherrschaft lasst
siıch personell keineswegs festmachen.! Gileiches für den kirchlichen
Bereich. Wenn auch die Handlungsträger Wesentliıchen iıdentisch
blıeben, ware allerdings möglıch, 24SS s1e jeweıils unterschiedliche
Inhalte und verwirklıchen versucht haben Im lıck auf die
zahlreichen Akteure un Entscheidungsebenen stellt siıch außerdem die
rage, ob inNnan überhaupt VO einer einheitliıchen staatlıchen bzw. kırch-
lıchen Linte sprechen annn Hınzu kommt, 24SS viele Inıtiativen nıcht
ber den Status VO' Entwürfen hinausgingen, auch deshalb, we1l
die Lebensdauer der beiden 'Territorien 1Ur eine relatıv urze WATrL, wWwW24S
niıcht ausschloss, A4SSs die staatlıchen Reformversuche innerhalb der
Kırche ausführlich diskutiert wurden.

Die evangelıschen Kirchen utherischer und rteformierter Konftess1-
Großherzogtum Berg ‘9 wWwW24sSs das Rheıin- und das Ruhrdepar-

tement angeht, presbyteri1al-synodal verfasst. Dıie Gemeinden des ehe-
malıgen Herzogtums Berg hatten siıch Jahrhundert auf diese
Verfassung geeinigt und s1e ber die Tetlung ergs hinaus bıs ins
Jahrhundert bewahrt. IBIG Presbyterial-Synodalverfassung verortetfe die
Kirchenleitung der Geme1inde selbst und hatte, ein Zeitgenosse
„republiıkanıschen““ Charakter.8 Die Gemeindeglieder wahlten ihre Pfar-
F und iıhre Presbyterien, die Presbyterien iıhrerseits Deputierte
den Klassen, den heutigen Kreissynoden, und die Klassen iıhre epra-
sentanten der märkischen, bergischen der klevischen, rteformierten
der utherischen Gesamtsynode. In den genannten Gremiten WATren
Geistliche und Laten ‘9 s1e entschieden ach Mehrheitsprinz1ip
un bestimmten ıhre jeweiligen Moderamıina auf Zeeit Die Synoden
regelten alle Angelegenheiten Bereich der iura 9 dıie Obrigkeit
hatte lediglich eine Art juristische Kontrolle und mMuUusSstfe siıch auf die
1ura Circa beschränken. Die Presbyterial-Synodalverfassung
der beschriebenen Form VOrLr allem Herzo Berg, wäahrend
Herzogtum Kleve un der Grafschaft Mark auf nıtlative der preulßi-
schen Könige auch konsistoriale Elemente verwirklıcht wurden, die

vgl Heıinrich Kochendörffer, Territoritalentwicklung un! Behördenverfassung VO:  -
Westfalen 81 3, Zeitschrift für vaterländısche Geschichte un Altertums-
kunde 86/1929, 149
Superintendent Nebe eve 27.6.1810 Präases Bädecker, Landeskirchliches
Archiv der bv Kırche VO!  — Westfalen (EkvW) O,

2A7



dem Landesherrn gewisse kiırchenleitende Funktionen einraäumten. Die
Presbyterial-Synodalverfassung ist rteformierten Ursprungs, entsprichtaber Prinzip der utherischen Zwei-Reiche-Lehre, die VO  - Calvın
allerdings weitgehend geteilt wurde.?

Im Bereich des spateren Königreichs Westfalen galt nıcht die Pres-
byterial-Synodal-, sondern dıie Konsistorialverfassung. Die Kıiırchenlei-
tung lag hier in den Händen des Landesherrn, der als ep1sCO-
DUS funglerte und ein Konsistorium ernannte.  'g das S1e seinem Namen
ausubte. Kırche strukturierte sıch 1er also VO ben ach‚ die
Zeitgenossen sprachen VO einer ‚„‚monarchischen“ Kırchenverfassung.Die Konsistorialverfassung WAar das Ergebnis der VO Luther geforder-
ten un geförderten landesherrlichen Reformation, mit der
dem Eiındruck der „Schwarmgeister““ seine Zwe1i-Reiche-Lehre me1inte
tevidieren mussen. Fur die evangelıschen Gemeinden Ostwestfa-
len WAar das utherische Konstistoritum Minden-Ravensberg zuständig.Die wenigen teformierten Gemeinden, die Bielefeld, wurden
VO  e den Hofpredigern Snethlage und Mann betreut, die dieser Funk-
tion dem reformierten Kiırchendirektorium Berlin unterstanden.
Neben dem Konstistorium hatte der Magıistrat der Stadt Herford
das Recht, auf die Ortlıche utherische Gemeinde einzuwirken. Solche
Prärogative bezogen sich auf das Schul- und Armenwesen, die
Unterhaltung kirchlicher Immobiltien sOowle die Besetzung VO Pfarr-
stellen.19

Ich habe mich einem ersten Schritt mit der Situation Groß-
herzogtum Berg beschäftigt, weıl hier mMit den Akten der Präsıides u1nn-

fangreicheres Quellenmaterial vorliept. Die Quellenlage für das KöÖöni1g-reich Westfalen ist weniger dankbar, weıl die Bestäande des zuständigenKonstistoriums Miınden Staatsarchiv unster iınhaltlıch nıcht
ergiebig WAariIcn 4SSs ich s1e exemplarisch durch Unterlagen AuUus den
Gemeindearchiven Bielefeld, Herford und Vlotho erganzen mMusste Im
Großherzogtum Berg eitete die Regierung umfassende kırchenpoliti-
ten Wıderstand stießen. Die Kontroverse drehte sıch erstens die
sche Reformen die Wege die seitens der Synoden auf erbitter-

Aufhebung kirchlicher Privilegien, konkret die FKınführung der
Steuerpflicht für die Pfarrer und der Wehrpflicht die Kandıdaten
der Theologte, und zweitens die Verstaatlıchung bisher VO der
Kırche wahrgenommener gesellschaftlicher Aufgaben, die
Gleichschaltung der Pfarrbezirke mit den Maırıen, dıie Fınführung der

Jörg Van Norden, Zwischen TIradıtion und Moderne. Die evangelische Kıiırche
Großherzogtum Berg9 in: ahrbDuc für Mecklenburgische Kırchenge-schichte 5/2003, 140

10 hımme (6) DA
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Z ivilehe un der kommunalen Personenstandsregister, die staatlıche
Schulaufsicht und die kommunalen Armenanstalten. Die lange ] ıste

Reformvorhaben lasst darauf schliıeßen, 24Ss eine tiefgreifende Neu-
otdnung der Kırche un iıhres Verhältnisses ZU: Staat beabsichtigt WT,

Iiesen Sachverhalt habe iıch bereits anderer Stelle ausführlich darge-
stellt.11! Hr wird deshalb folgenden relatıv kurz zusammengefasst und
mit der S1ituation Königreich Westfalen verglichen, auf die ich,
weit die Quellenlage zulässt, detaıillierter eingehen werde.

Die Aufhebung kirchlicher Privilegien
11 Die Steuerpflicht der Geitstlıchen

Im Großherzogtum Berg und Königreich Westfalen wurden
1.1.1806 bzw. 8 1.1808 dıe Privilegien des Adels und der Geritstlich-
eit aufgehoben.!? Damıit Wr der irchlıche Grundbesitz steuerpflich-
ug, 4SS die Geitstliıchen die Pfarrgüter, das Acker-, (sarten-
un: Weıdeland, das ihnen VO' der Gemeinde für die [Dauer ihrer Amts-
tatıgkeit übertragen wurde, Grundsteuer zahlen ussten Die Synoden
des Großherzogtums Berg protestierten die CUuUu«C Steuer und
argumentierten, die Exemption des Kirchengutes VO  $ allen Belastungen
se1 den Pfarrern iıhren „Berufsurkunden‘“‘ seitens der Kırchen C-

me1inde und des Landesherrn zugesichert worden. Außerdem bedrohe
dıie Aufhebung der Steuerprivilegien die wirtschaftlıche Ex1istenz der
Pfarrer. Deshalb forderten die Synoden, 4SS die Kkommunen der dıe
Kirchengemeinden die CGGrundsteuer übernehmen sollten. ahrend dıe
Kommunen ablehnten, offensıichtliıch einige Kirchengemeinden
als E1ıgentümer der Pfarrgüter diesem Schritt bereit. Der Präfekt des
Ruhrdepartements, VO  $ Romberg, zeigte siıch zunäachst einverstanden,
indessen konnte siıch schließlich der Präfekt des Rheindepartements,
VO Borcke, be1 Innenminister VO  $ Nesselrode-Reichenstein mMit seiner
Ansıcht durchsetzen, 4SS die Pfarrer die Grundsteuer selbst zahlen
mussten. Alle Gemeinden, die diese Verpflichtung übernommen hat-
ten wurden Rahmen der staatlıchen Revistion der Kirchenrechnun-
CN gerugt. Von Borcke schlug den Geme1inden VvOor, das Pfarrergehalt

erhöhen, dıe Belastung durch die Grundsteuer auszugleichen.!*
Van Norden
Rob (6) 3 9 Ders. (5) 1 ’ 468, 476; Johannes Weiıdemann, Neubau eines Staates.
Staats- un! verwaltun rechtliıche Untersuchung des Königreichs Westfalen, Leip-

13 Van Norden (9) 144 ff.
z1g 1936, 6 ‚ Francksen (5) 40, 187 f.; 193
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Laut TIThımme WAr die Situation Köni eich Westfalen vergleich-bar Besonders die Landgeistlichen habe die Grundsteuer besonders
belastet.14 Die Quellen machen jedoch deutlıch, 24SSs spatestens ım Jahr1812 das umgesetzt worden W W4S die Synoden benachbarten
Großherzogtum Berg vergeblich für siıch gefordert hatten. Der Präfekt
des Fuldadepartements Ver 11 dieses Jahres, 4SSs die
CGrundsteuer den Wıedenhof der Pfarrer, Küster und Lehrer Aus der
Kirchenkasse bezahlen se1.15 Schon se1it 1808 bemühte sıch die kÖö-
nıglich-westfälische Verwaltung, die Geitstlichen alle finanzıellen
Einbußen entschädigen, die ihnen durch die staatlıcherseits ein ele1-

Reformen entstanden. Pfarrer und Lehrer hatten bis 1806 1808
Zuwendungen AUuUSs gyanz unterschiedlichen Quellen erhalten, Zu-
schüsse aus den königlich-preußischen OomäAanen der AUS Stiftungen,Naturalıen der Bauern, die Kirchenland nutzten, der die weihnachtli-
chen Pflıchtopfer der Innungen, die jetzt wegfielen, we1l die Domänen

private and überführt sowle die Stiftungen, die l1enste und Abga-ben wIie auch die Zünfte aufgehoben wurden. Man forderte die Geitstlı-
chen un Lehrer auf, die betreffenden Gefälle zwecks Erstattung Jäahr-lıch aufzulisten und einzureichen.!16 Die Dıistriktkasse Biıelefeld zahlte

für das Jahr 1808 ber 23000 Francs auUS, Gehaltseinbußen auSsS-

zugleichen.‘!” Dass die Kompensationszahlungen, wIieE IThimme behaup-
tet, 1Ur unregelmäßig und unvollständig erfolgten, lässt sich anhand der
VO ausgewer teten Quellen nıcht bestätigen. Gleiches für
gebliche Pläne der Regierung, dıe Besoldung der Pfarrer allein den Ge-
me1inden überlassen.18 Dagegen wurden offensichtlich Überlegungenangestellt, die Bezahlung der Geitstlichen un Lehrer vereinheitlichen
un ber staatlıche Etats abzuwickeln, die aber ohl deswegen nıcht
die Tat umgesetzt werden konnten, we1l siıch die Auflistung der außer-
ordentlich heterogen usammengesetzten Gefälle als sehr schwierigerwies.19

himme 244fUnterprä tur Minden 67/ 18172 Reskript des Präfekten VO: 111812kvW 4,76 Nr.
Rob (6) 183; Finanzministerium 1.1.1809, KVW 4,107 Nr. Nr. 91; Innenmintis-
terium 5.2 1810 Prätekt, eb  Q, 4,76 Nr. 3 '9 Unterpräfektur Biıelefeld
— Innenministerium, eb Weserpräfektur Unterpräfektur Bielefeld,
Staatsarchiv Münster Köntgreich Westfalen ) und dıie folgenden Gefällelisten;

17
vgl eb  O, B 1 136, 151, A 20, 61,
Gefälleliste Biıelefeld 2().1 1.09, Staatsarchiv Münster Königreich Westfalen
hıimme (6) 244
Finanzministerium 1.1.1809, KVW 4,107 Nr. E Nr. 91; Unterpräfektur Bielefeld

Innenministerium, eb 4,76 Nr.
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Die Wehrpflicht
Neben der Steuerfreiheit WAar die Befreiung VO der Wehrpflicht der
„Conscription attraktıves Privileg der Geitstlichen Dieses Vor-
recht blieb den Pfarrern sowochl Großherzogtum Berg auch
Königreich Westfalen erhalten Allerdings sollten sich die Kandıdaten
der Theologte die bisher ebenfalls Großherzogtum
Berg ab 1807 der Conscription unterziehen. Als Kandıdaten galten
diejenigen eistlıchen, die ihr Universitätsstuditum und eventuell auch
ihre Examina PIo liıcentia und PIO MmMinister10 concionandı absolviert
hatten, aber och nıcht 1 ein Pfarrstelle gewählt und ordiniert worden

Vielleicht weıl der Grad der Selbstrekrutierung innerhalb der Pfar-
rerfamıliıen rtelatıv hoch WAr setfztfen siıch die Synoden vehement für die
Exemtion der Kandıdaten Ddie Väter intervenilerten gewissermalßen

ihre eigenNeEnN Söhne, die beruflıch 1 ihre Fußstapfen wollten.
Ahnlıch Zusammenhang M1 der Steuerpflicht argument1er te
man mit erhebliıchen Nachwuchsschwierigkeiten des Pfarrerstandes,

Gemeinden und sinkender Relig1ösität des Volkes Zusätz-
lıch den Synoden wurden dieser Sache auch viele Geistliche pCI-
sönlıch aktıv un verwendeten siıch Gutachten und Bıttschriften für
die Kandıdaten die S1e der Vorbereitung auf die Examina betreuten
Innenminister VO'  $ Nesselrode-Reichenstein lehnte alle Anträge ab und
WAar lediglich der Konzession bereit das eue Wehrpflichtgesetz
nıcht rückwirkend Kraft 24SS diejenigen Kandıdaten
die iıhr Examen PrOo MinNiStTeri0 VOTLr 180 / abgelegt hatten und amıt
wahlfähig nıcht YEZOSECN wurden Gleichzeitig betonte aber
4SSs alle übrigen siıch erst der Conscription unterziehen usstfen bevor
S1C siıch einer Kıirchengemeinde bewarben Ansonsten werde der
Staat sein Placet der Besetzung der Pfarrstelle VEIW! e1gern { ieses
Placet gehörte tradıtionell den iura CIrCa der Obrigkeıit Den
Kandıdaten Großherzogtum Berg blieb lediglich die Möglıchkeıit
sich VO Wehrdienst freizukaufen.20

Im Königreich Westfalen blıeben dagegen 35  die sich meldenden
Candıdaten des Predigtamts, theolog1schen Studenten, Schullehrer und
Mitglieder der Seminarıien ach Seiner Königlichen Majestat aller-
gnadıigsten Intention VO  $ der Miılıtaär-Pflicht befreit‘“. Miıt ‚„Meldung““ ist
geme1t, 4SSs S1e die Befreiung ausdrücklıch 1 Anspruch nehmen und
sich die entsprechenden I ısten eintragen lassen ussten 1808

Van Norden (9) 1472 ff
21 Weserpräfektur 19.8.1808, KVW 4,107 Nr 1, Nr 91; vgl Gesetz-Bulletin des
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informierte der rteformierte Hofprediger Mann, Bielefeld, den Präfekten
des Weserdepartements, be1 ıhm habe sich kein „Subjekt““ dieser
Sache eingefunden.22 Ihimme führt Gegensatz den zitierten
Quellen aAau>sS 24aSsSSs die Kandıdaten un Studenten der Theologie nıcht
eximtiert worden seien.2?
Die ordıinierten Pfarrer blıeben VO der Conscription befreit. Zusätzliıch
entband INa  $ s1e wie auch dıe Lehrer 1809 VO der Naturaleinquartie-
rung, der Verpflichtung, g;gebengnfafls Soldaten ihrem Haus
unterbringen mussen, WenNnNn S1e ein Ersatzquartier stellten. Das ent-
sprechende königliche Dekret argumentierte damıit, 24SSs Pfarrer
un Lehrer wIieE auch iıhre Häuser vorbildlıch „Reinheıt der Sitten““
se1in sollten un dies mMit der „freieren Lebensweise der Miılıtair-
Personen“‘ nıcht vereinbaren ce1.24 Ihimme erganzt, A4SSs die Befre1-
ung VO'  $ der Naturaleinquartierung erst auf die ASS1Ive Intervention
des Innenministers VO Wolfrath erfolgt se1.25 Gewissermaßen Ge-
SCHZUB den genannten Privilegien wurde VO den Pfarrern verlangt,die Conscription unterstutzen. Die entsprechenden Listen ussten
vierteljährlich ach dem Gottesdienst VO Küster laut verlesen WE -
den.26 Als siıch immer mehr jJunge Männer dem Wehrdienst entzogen,wurden die Pfarrer aufgefordert, „„die wiederspennstigen Conscribirten
ZUr Erfüllun ihrer Pflıcht ach dem Wıllen des hohen Gouvernements

mahnen“‘‘.27 Desgleichen ussten s1e Dekrete, die mnestie
reumütige Deserteure und Vergeltungsmaßnahmen die Verwand-
ten Fahnenflüchtiger VO der Kanzel bekannt geben.“8 Der Staat in-
strumentalisierte die Kırche als Leg1itimationsinstanz seines Handelns.

Verstaatlichung und Kommunalisierung
4.1 Die Neuemnteillung der Pfarrbezirke

Im Königreich Westfalen blıeben die trenzen der Kirchengemeindenunverändert un: wurden nıcht die kommunalen Strukturen,

Königreichs Westphalen 40/25.4.1808,
Ho Mann 1.1.1808 Präfekt, KVvW 4,107 Nr. 2’ Nr. 8’ Antwort des
Pra ekten eb  O Nr. 1 Nr. 01
Ihımme (6) 152 M 160

24 Maire Diederichs 4.1.1809 das Ministerium, KVvW 4, 76 Nr. 21
Ihımme (6 245

27
Maıire Her ord 4.4.1810 Pfr. Johanning, KW 4,76 Nr.
Maire Herford 225 1817 dıe Pfr. ohannıng und Matthıas, eb 4,76 Nr
Su erintendent Scheer 9.6.1813 1e Pfarrer in Herford, eb 4, 76 Nr. 3 » König-lıc Dekret 23.8.1813 eb
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die Matirıen, angepasst. Im Großherzogtum Berg kam 6S dagegen
diesem Zusammenhang massıven Auseinandersetzungen zwischen
Kırche und Staat egen das Votum des Staatsrates Innenminister
VO' Nesselrode-Reichenstein 1809 al die Pfarreien mit den Mairıen
gleichzuschalten. JE Matirie sollte NUr och eine Haupt- und Aus-
nahmeftfällen eine Succursal- der Nebenkirche geben. Die dadurch
überflüssigen Kirchengebäude wollte man verkaufen, die dazugehöft1-
gCcn Pfarrstellen einsparen und mit Hılfe der fre1 werdenden Mittel die
verbleibenden Pfarrer finanzıell besser stellen. Von Nesselrode-Re1t-
chenstein forderte einerse1its die Präfekten, Unterpräfekten und Maıres,
andererseits die Präsıdes und Inspektoren der Synoden auf, CGutachten

einer entsprechenden Neuordnung der Pfarreien einzureichen, un
verfügte gleichzeitig, diejenigen vakanten Pfarrstellen niıcht mehr
besetzen, die wahrscheinlich infolge der Reform wegfallen wuürden.

Das Motiv des Innenministers WAar möglicherweise, die Revision der
Kirchenrechnungen, die erster Instanz seitens der Matires bzw des
Municipalrates erfolgte, erleichtern. oriffen die Maıires,
den Kirchengemeinden Oberkassel und Radevormwald, auch dırekt
die Verwaltung der Kirchenfonds ein, nachdem der Präfekt des Rhein-
departements VO  } Borcke Finverständnis mMit VO Nesselrode-
Reichenstein September 1810 entsprechend verfügt hatte Als die
betroffenen Kirchengemeinden und der zuständige reformiert-
bergische Prases VO Recklinghausen protestierten, wurden s$1e VO VO

Borcke zunachst abschläg1o beschieden. Innenminister VO  — Nesselrode-
Reichenstein ordnete allerdings 1811 al 24SSs Z WTr nıcht die Revisıion,
ohl aber dıie Verwaltung des Kiırchenvermögens Sache des Presbyter1-
3 sei. Dieser Sinneswandel VO Nesselrode-Reichensteins ist viel-
leicht auf die Intervention des Staatssekretärs un Ministers VO Ööde-
rer zurückzuführen, be1 dem VO Recklinghausen November 1811
Zur Audtitenz vorgelassen wurde un offensichtlich ein offenes Ohr für
seine Anlıegen fand 29

Im Köntigreich Westfalen wurde die Verwaltung des Kırchenvermo-
FCNS nicht ZU: Problem, we1l die staatlıchen Behörden diesen Bereich
konsequent der Kirchengemeinde bzw dem zuständigen Superinten-
denten überließen. Der Weserpräfekt ZOg seine ursprüngliche Anwe1-
SUNg, ass die Maires bis einer Summe VO  ; Reichstalern ber die
Kirchenkassen verfügen durften, schon ach kurzer Z eit zurück, weıl

Van Norden (9) 146-150; den Kirchenrechnungen Rheinpräfektur 5.9.1810,
2.2.1811, Landeskirchliches Archıv Duüsseldorf VI 1, Präases VO:  — Reckling -
sSCMH8 _Sta_atsrninistgg VO: Röderer und Präses Bädecker,
Notizen VO:  - Recklıin hausens„KUWV 0! 1 9 Märkische Gesamtsy-
node 13./14.7:1813,; eb O’
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dadurch „verschiedentlich FEigenmächtigkeiten entstanden‘“‘ seien.?0 Als
der Matire des Kantons Heepen 1813 dıe örtlıche Pfarre1 anwies, die
Rechnung für die VO iıhm veranlasste Reparatur des Pfarrhauses AUS
der Kirchenkasse begleichen, und siıch der „Kirchen-Kassen-
Rendanten‘“‘ mit Rückendeckung Superintendent Scheers weigerte, gabder Unterpräfekt niıcht der Beschwerde des Maires, sondern der Kir-
chengemeinde recht.}! Allerdings kam C555 be1 der Revisi1on der Kiırchen-
rechnungen Auseinandersetzungen zwischen dem Konsistorium
Miınden auf der einen und den Maıires, den Unterpräfekten und dem
Präafekt des Weserdepartements auf der anderen Se1ite Der Weserprä-
fekt WAar der Ansıcht, A4SS ‚‚das Consistoritumdadurch „verschiedentlich Eigenmächtigkeiten entstanden“ seien.? Als  der Maire des Kantons Heepen 1813 die örtliche Pfarrei anwies, die  Rechnung für die von ihm veranlasste Reparatur des Pfarrhauses aus  der Kirchenkasse zu begleichen, und sich der „Kirchen-Kassen-  Rendanten“ mit Rückendeckung Superintendent Scheers weigerte, gab  der Unterpräfekt nicht der Beschwerde des Maires, sondern der Kir-  chengemeinde recht.?! Allerdings kam es bei der Revision der Kirchen-  rechnungen zu Auseinandersetzungen zwischen dem Konsistorium  Minden auf der einen und den Maires, den Unterpräfekten und dem  Präfekt des Weserdepartements :auf der anderen Seite. Der Weserprä-  fekt war der Ansicht, dass „das Consistorium ... die Kirchen- und Ar-  menrechnungs Sachen sehr gleicl_1gültig“ behandele und verfügte des-  halb „bis zur endlichen Organisation der Consistorien, die Rechnungen  von den resp. Maires und demnächst von dem Herrn Superintendent  Delius revidiren zu lassen, welchem nächst sie nicht dem Consistorio,  sondern — wie es dem Gange der Verwaltung weit angemessener ist  Ihnen (d. A.: dem Unterpräfekt) vorgelegt werden, damit Sie ihre Gut-  achten beifügen, und mir solche zur Super-Revision einreichen“.? De-  lius sah sich in der misslichen Lage, mit widersprüchlichen Verordnun-  gen umgehen zu müssen, forderte doch das Konsistorium, die einzige  Revisionsinstanz nach den Superintendenten zu sein: „Zum Ueberfluß  wird ihm (d. A.: Delius) indessen hiermit nochmals eröffnet, daß das  Consistorium durchaus keine Einmischung der Maires in Kirchen- und  Armenrechnungssachen gestatten kann und wird, da nicht einmal dem  Herrn Präfecten selbst eine Disposition darüber zusteht, sondern nur  allein das Consistorium in Gemäßheit des Königl. Decrets vom 27.  Januar 1808 damit beauftragt ist. Er hat sich also wegen der Rech-  nungsabnahme gar nicht an die Mairten zu wenden, oder deshalb mit  ihnen zu communiciten, sondern die Rechungen von den resp. Ren-  danten und Provisoren einzufordern, solche wie gewöhnlich abzuneh-  men, und demnächst wie vordem zur Decharge ans Consistorium und  an keine andere Behörde einzusenden. Alles dies hat er bey eigner Ver-  antwortlichkeit nicht nur zu beobachten, sondern auch den Kirchen  und Armen Rendanten gemessenst zu untersagen, ihre Rechnungen bey  jemand anders als bey ihm einzureichen und abzulegen. Sollte auch  etwa noch irtgendwo der Fall eintreten, daß der Maire selbst Rendant  30  Präfekt 2.9.1808 an Maire, Staatsarchiv Münster Königreich Westfalen C 1 38;  Ders. 31.7.1809 an Unterpräfekt, ebd.; vgl. Unterpräfektur Bielefeld 15.6.1808 an  die reformierte Gemeinde  ielefeld, EKv  4,107 Nr. 1, Nr. 91.  31  Maire 6.7.1813 an Unterpräfekt und Aktennotiz des letzteren, Staatsarchiv Münster  Köni  eich Westfalen C 1 97.  32  Präfekt 31.7.1809 an Unterpräfekt, ebd. C 1 38.  340die Kırchen- und Ar-
menrechnungs Sachen sehr gleichgültig“ behandele un verfügte des-
halb 35  bıs ZUr endliıchen Organisation der Consistorien, die Rechnungen
VO den LIeSp Matires und demnächst VO  : dem Herrn Superintendent
Delius revidiren lassen, welchem nachst S1e nıcht dem Consistor10,
sondern wie Cs dem Gange der Verwaltung weiıit aANSCINCSSCHECI ist
Ihnen (d dem Unterpräfekt) vorgelepgt werden, damıt S1e iıhre (sut-
achten beifügen, und solche Zur Super-Revision einreichen‘‘.32 1 Je-
l1us sah siıch der misslichen Lage, mMit widersprüchlichen Verordnun-
CN umgehen mussen, forderte doch das Konsistorium, die einzigeRevistionsinstanz ach den Superintendenten sein „ ZUum Veberfluß
wird (d Delıus) indessen hiermit nochmals eröffnet, daß das
Consistorium durchaus eine Fiınmischung der Maıires Kırchen- un
Atrmenrechnungssachen gestatten annn und wird, da nıcht einmal dem
Herrn Präfecten selbst eine Disposition darüber zusteht, sondern NUur
allein das Consistoritum Gemäßheit des Königl ecrets VO DL
Januar 1808 damıt beauftragt ist. Er hat sich also der ech-
nungsabnahme nicht die Mairen wenden, der deshalb mMit
ihnen communictiren, sondern die Rechungen VO  —$ den FesSp Ren-
danten un Provisoren einzufordern, solche wIie gewöhnlıch abzuneh-
INECN. un emnäachst WIE vordem ZuUur Decharge ans Consistorium un

keine andere Behörde einzusenden. Nes dies hat bey eigner Ver-
antwortlichkeit nıcht Nur beobachten, sondern auch den Kıiırchen
un Armen Rendanten gemessenst unter sagen, iıhre Rechnungen bey
jemand anders als bey ıhm einzureichen un abzulegen. Sollte auch
EeTWw: och irgendwo der Fall eintreten, daß der Maıre selbst Rendant

Präfekt 2.9.1808 Maıtre, Staatsarchiv Münster Köntigreich Westfalen 3 '9
Ders. 21./.1809 nte räfekt, ebd.; Unterpräfektur Bielefeld 5.6.1808
die reformierte (semeinde jelefeld, EKı 4,107 Nr. Nr. 01

21 Maire 6.7.1813 Unterpräfekt un! Aktennotiz des letzteren, Staatsarchiv Munster
Kn uch Westfalen
Präfe 31./.1809 Unterpräfekt, eb
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oder Provisor ist, hat sofort andere Rechnungsführer deren
Stelle in Vorschlag bringen“‘. Der Weserpräfekt bestärkte daraufhın
den Unterpräfekten, seine Verfügung mit aller Härte urchzusetzen:
39  Es ist heb S1ie Ihrem District die SCNAUC Befolgung der
Präfectur Bekanntmachungoder Provisor ist, so hat er sofort andere Rechnungsführer an deren  Stelle in Vorschlag zu bringen“.3 Der Weserpräfekt bestärkte daraufhin  den Unterpräfekten, seine Verfügung mit aller Härte durchzusetzen:  „Es ist mir lieb, daß Sie in Ihrem District die genaue Befolgung der  Präfectur Bekanntmachung ... wegen Verwaltung der Kirchengüter, zu  befördern suchen. Machen Sie gefälligst die Herrn Maires verantwort-  lich, Ihnen jeden Contraventions Fall sofort anzuzeigen, damit die wi-  derspenstigen Rendanten, Geistlichen oder sonstige Behörden durch  Execution zu ihrer Schuldigkeit angehalten werden können. Sie dürfen  hierunter von meiner Seite die nachdrücklichste Unterstützung erwar-  ten, wodurch dann hoffentlich auch der Herr Superintendent Delius zu  richtigen Ansichten geleitet werden wird. ... Wenn sich jemand dessen  weigert: so wählen Sie nach vorhergegangener Warnung das Mittel der  Gendarmerie Execution“‘‘.?  Nach diesem Exkurs zum Kirchenvermögen sei der Blick wieder  auf die Auseinandersetzung um die Neueinteilung der Pfarrbezirke im  Großherzogtum Berg gerichtet. Das Echo der Geistlichen auf die Initi-  ative des Innenministers war heterogen, aber letztlich eindeutig. Eine  Minderheit befürwortete das Vorhaben, weil sie sich davon höhere  Gehälter versprach. Allerdings waren nur wenige Pfarrer bereit, im  Auftrag der staatlichen Behörden den Dienst in einer Nachbargemeinde  mit zu übernehmen und die Neueinteilung in einer Art vorauseilenden  Gehorsams bereits umzusetzen. Die Mehrheit der Geistlichen und  Kirchengemeinden wehrte sich gegen die Aufhebung von Pfarrstellen.  Während den Laien wahrscheinlich das Recht, ihren Pfarrer zu wählen,  sowie ihr Eigentum an Kirche und Friedhof wichtig gewesen sein mag,  stand für die Pfarrer der mögliche Verlust ihres Arbeitsplatzes im Vor-  dergrund. Das einhellige Votum der Synoden, die Unruhe in den Kir-  chengemeinden und schließlich die erfolgreiche Audienz des refor-  miert-bergischen Präses von Recklinghausen bei dem höchsten Beam-  ten des Großherzogtums, von Röderer, ließen den Innenminister  schließlich von der Neueinteilung Abstand nehmen.  Im Königreich Westfalen ging es zwar nicht um eine breit angelegte  Änderung der Pfarrbezirke, allerdings wurden, wie das Beispiel der  Petri- und der Marienkirche in Höxter zeigt, vereinzelt Kirchen auf  staatliche Anweisung hin verkauft und abgebrochen, sowie die betref-  fenden Gemeinden trotz aller Proteste mit der Nachbargemeinde ver-  einigt.3  38  34  Konsistorium 14.2.1810 an Superintendent Delius, ebd.  35  Präfekt 10.7.1810 an Unterpräfekt von Bernuth, ebd.  36  Van Norden (9) 147-150.  G. Schumacher, Höxter in der Franzosenzeit 1806—-1815, Höxter 1831, S. 32 ff.;  341Verwaltung der Kirchengüter,
befördern suchen. Machen S1e gefällıgst die Herrn Maires verantwort-
lıch, Ihnen jeden Contraventions sofort anzuzeigen, amıt die Ww1-
derspenstigen Rendanten, eistlıchen der sonstige Behörden durch
FExecution iıhrer Schuldigkeit angehalten werden können. S1e dürfen
ijerunter VO me1iner Seite die nachdrücklichste Unterstützung ETr WATLT-

ten  9 wodurch annn hoffentlich auch der Herr Superintendent Delius
richtigen Ansıchten geleitet werden wirdoder Provisor ist, so hat er sofort andere Rechnungsführer an deren  Stelle in Vorschlag zu bringen“.3 Der Weserpräfekt bestärkte daraufhin  den Unterpräfekten, seine Verfügung mit aller Härte durchzusetzen:  „Es ist mir lieb, daß Sie in Ihrem District die genaue Befolgung der  Präfectur Bekanntmachung ... wegen Verwaltung der Kirchengüter, zu  befördern suchen. Machen Sie gefälligst die Herrn Maires verantwort-  lich, Ihnen jeden Contraventions Fall sofort anzuzeigen, damit die wi-  derspenstigen Rendanten, Geistlichen oder sonstige Behörden durch  Execution zu ihrer Schuldigkeit angehalten werden können. Sie dürfen  hierunter von meiner Seite die nachdrücklichste Unterstützung erwar-  ten, wodurch dann hoffentlich auch der Herr Superintendent Delius zu  richtigen Ansichten geleitet werden wird. ... Wenn sich jemand dessen  weigert: so wählen Sie nach vorhergegangener Warnung das Mittel der  Gendarmerie Execution“‘‘.?  Nach diesem Exkurs zum Kirchenvermögen sei der Blick wieder  auf die Auseinandersetzung um die Neueinteilung der Pfarrbezirke im  Großherzogtum Berg gerichtet. Das Echo der Geistlichen auf die Initi-  ative des Innenministers war heterogen, aber letztlich eindeutig. Eine  Minderheit befürwortete das Vorhaben, weil sie sich davon höhere  Gehälter versprach. Allerdings waren nur wenige Pfarrer bereit, im  Auftrag der staatlichen Behörden den Dienst in einer Nachbargemeinde  mit zu übernehmen und die Neueinteilung in einer Art vorauseilenden  Gehorsams bereits umzusetzen. Die Mehrheit der Geistlichen und  Kirchengemeinden wehrte sich gegen die Aufhebung von Pfarrstellen.  Während den Laien wahrscheinlich das Recht, ihren Pfarrer zu wählen,  sowie ihr Eigentum an Kirche und Friedhof wichtig gewesen sein mag,  stand für die Pfarrer der mögliche Verlust ihres Arbeitsplatzes im Vor-  dergrund. Das einhellige Votum der Synoden, die Unruhe in den Kir-  chengemeinden und schließlich die erfolgreiche Audienz des refor-  miert-bergischen Präses von Recklinghausen bei dem höchsten Beam-  ten des Großherzogtums, von Röderer, ließen den Innenminister  schließlich von der Neueinteilung Abstand nehmen.  Im Königreich Westfalen ging es zwar nicht um eine breit angelegte  Änderung der Pfarrbezirke, allerdings wurden, wie das Beispiel der  Petri- und der Marienkirche in Höxter zeigt, vereinzelt Kirchen auf  staatliche Anweisung hin verkauft und abgebrochen, sowie die betref-  fenden Gemeinden trotz aller Proteste mit der Nachbargemeinde ver-  einigt.3  38  34  Konsistorium 14.2.1810 an Superintendent Delius, ebd.  35  Präfekt 10.7.1810 an Unterpräfekt von Bernuth, ebd.  36  Van Norden (9) 147-150.  G. Schumacher, Höxter in der Franzosenzeit 1806—-1815, Höxter 1831, S. 32 ff.;  341Wenn siıch jemand dessen
weigert: wahlen S1e ach vorhergegangener arnung das Miıttel der
(Gendarmerie Execution“‘‘.>4

ach diesem Exkurs Z Kirchenvermögen se1 der lıck wieder
auf die Auseinandersetzung die Neueinteilung der Pfarrbezirke
Großherzogtum Berg gerichtet. [Das cho der Geitstliıchen auf die Inıt1-
atiıve des Innenministers WAar heterogen, aber letztlıch eindeutig. FKıne
Minderheiıit befürwortete das Vorhaben, we1l s1e siıch davon höhere
Gehiälter versprach. Allerdin NUur wenige Pfarrer bereit,
Auftrag der staatlıchen Behörden den Dienst einer Nachbargemeinde
mit übernehmen un: dıie Neueinteillung einer Art vorausetlenden
Gehorsams bereits Die Mehrheit der Geistlichen und
Kıirchengemeinden wehrte sich die Aufhebung VO Pfarrstellen.
Wiährend den Laten wahrscheinlich das Recht, ihren Pfarrer wählen,
sowle iıhr FE1gentum Kırche und Friedhof wichtig DSEWESCH sein mmag,
stand für die Pfarrer der mögliche Verlust ihres Arbeitsplatzes V or-
dergrund. Das einhellige V otum der Synoden, die Unruhe den Kır-
chengemeinden und schließlich die erfolgreiche Audıienz des refor-
miert-bergischen Präases VO Recklinghausen be1i dem höchsten Beam-
ten des Großherzogtums, VO  $ Röderer, leßen den Innenminister
schließlich VO der Neueinteillung Abstand nehmen.

Im Köntigreich Westfalen ng C655 ZWAar nıcht eine breit angelegteÄnderung der Pfarrbezirke, allerdings wurden, wIie das Beispiel der
Petri1- un der Marıenkirche in Höxter zeigt, vereinzelt Kırchen auf
staatlıche Anweisung verkauft un abgebrochen, sowle die betref-
tenden Gemeinden tFrOtz aller Proteste mit der Nachbargemeinde VCI-

einigt.5
37 Konstistorium 4.2.1810 Su erintendent Deluus, eb  O
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Die Zavılehe und die kommunalen Personenstandsregister
Miıt dem ode Napoleon wurden Könitigreich Westfalen
22.1.1808 und Großherzogtum Berg die Zavilehe un:
die kommunalen Personenstandsregister eingeführt. Bısher hatten die
Pfarrer Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle ihrer Gemeinde
iıhren Kırchenbüchern vermerkt, die entsprechenden kirchlichen Hand-
lungen CHgCICN Sinne, die Taufe, die Trauung un die Beerdigung
vollzogen und dafür Gebühren erhoben, die einen wichtigen Teıl iıhres
Gehaltes ausmachten. Die Gemeindeglieder waren dem Pfarrzwang
unterworfen, s1e ussten be1i dem Pfarrer iıhrer Pfarrei das
irchliche Aufgebot bestellten, wWenn sS$1e heiraten wollten. Stammten die
beiden Brautleute nıcht Aus ein und derselben Kirchengemeinde, ferti

der Pfarrer, der auf die Trauung verzichtete, einen SOr „Losschein“
aus, für den eine Gebühr erheben durfte, für die ıhm n_

Eınkünfte entschädigt werden.
Im Großherzogtum Berg betraute man die Maires mit der Zaivilehe

und der Führung der kommunalen Personenstandsregister. Die ent-
sprechenden Verwaltungsakte waren gebührenpflichtig, 4SSs die
Pfarrer befürchteten, 24SSs dıe Brautleute ZWAar wohl nıcht auf die kirch-
lıche Trauung verzichten, aber das irchliche Aufgebot und die 1L.OS-
scheine verweigern SsSOWwle sıch dem Pfarrzwang entziehen würden,
niıcht och einmal bezahlen mussen. Die großherzoglich-bergischen
Synoden machten deutlıch, 24SS eine irchliıche Trauung hne kırchli-
ches Aufgebot und Losschein nıiıcht möglıch sel. Darautfhin bekräftigten
die staatlıchen Behörden, 2SS die Zavilehe VOLr dem Maıiıre eine rechtlı-
che Verpflichtung, die irchliche Trauung aber eine freie Gewlissensent-
scheidung und deshalb niıcht rechtmäßig sei, Brautleuten das kırchli-
che Aufgebot un dıie Losscheine aufzuzwingen. Der Ruhrpräfekt VO  —

Romberg unterstrich, 4SS die Ehe der evangelischen Kırche eben
kein Sakrament se1i und amıt den 1ura CIrca gehöre, bisher
VO Staat dıie Kırche delegiert, jetzt aber wieder zurückgenommenwerde. Die Pfarrer könnten doch VO  $ ıhrer Gemeinde für die en tspr e-
chenden Gehaltsausfälle entschädigt werden. Die ogroßherzoglich-
bergische Regierung und die Kırche beharrten auf ihrem jeweiligen
Standpunkt, 4SSs siıch eine Art (Grauzone bildete, der die Pfarrer
ihre Gemeindeglieder VO der Gültigkeit der alten kiırchlichen Gebräu-
che überzeugen versuchten, hne dabe1 den direkten Konflıkt mit
dem Staat riskieren. Der Staat reaglerte seinerseits ambivalent: Als
die märkisch-lutherische Gesamtsynode un das Soester Ministerium
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einen Hirtenbrief VO ıhren Kanzeln verlesen leßen, der die (Geme1in-
deglieder auf das iırchliıche Aufgebot un die Losscheine verpflichtete,
wurden dıie Soester Pfarrer, nıcht aber die markıschen Synodalen un
der verantwortliche märkısche Prases Bädecker verwarnt, möglıcher-
welise deshalb, we1l Bädecker sıch der staatlıchen Kirchenpolitik CnN-
ber vielen anderen Punkten sehr entgegenkommend zeigte.?”

Obwohl die Zivilehe und die kommunalen Personenstandsregister
auch Könitgreich Westfalen eingeführt wurden, ehlten hier Ver-

oleichbare Auseinandersetzungen, we1l die Pfarrer mit diesen Aufgaben
betraut wurden. Stie wWaren als „Civiılstandsbeamte““ staatlıchem Auf-
crag für ihre Gemeindeglieder zuständig.*® Diese Regelung ist A eut1-
pCI Sıcht überraschend, erstens we1l die westfälische Verfassung den
Untertanen einerse1its unbeschränkte „Freyheit‘ der Ausübung der
Relig1on zusicherte, s1e andererseits aber in puncto Meldepflicht die
Kirchengemeinde und den Pfarrer ihrer onfession gebunden
un Zzweltens weıl die Pfarrer ZWAar verpflichtet ‘9 die weltliche
„Heyrathsnote“ aufzunehmen, dıie irchlıche Trauung aber Aaus geistli-
chen Gründen durchaus verweigern konnten.? Kın weiteres Problem
WAr die Scheidung, die ach Gesetzeslage möglıch W: niıcht aber ach
dem Kırchenrecht. Hıer verfügte Justizminister Simeon 2611811
24SsSs die Pfarrer Scheidungen ihren Wıllen nıcht vollzıehen iINUuSS-

ten  ‘9 sondern solche Fälle dıe Maires abgeben konnten. Die Zivilehe
un die kommunalen Personenstandsregister hrten, Thimme,
niıcht dazu, A4SS die Nachfrage ach den entsprechenden kirchliıchen
Handlungen abnahm.“*0 Die Tatsache, 4SS die Pfarrer neben iıhrem
geistlichen Amt als weltliche Beamte funglerten, macht deutlıch, A4SS
niıcht auf eine konsequente Trennung VO Kırche und Staat hingearbei-
tet wurde.

Die Pfarrer schienen 98081 dieser Osung zufrieden sein Fur die
Verwaltungsakte, dıie s1e jetzt durchführten, durften s1e Gebühren erhe-
ben Der ‚Heiratsakt’ kostete einen Franc, die Scheidung Centime,
ein Auszug Aus dem Personenstandsregister ebenfalls Centime,

dıie KEıntragungen das Geburts- und Sterberegister kostenfre1
waren.4! TIhimme führt AUS, dass der Staat diese Gebühren nde 1808
festgesetzt habe. weıl die Pfarrer angeblıch vorher hohe Satze VerLr-

3)] Van Norden (9) 150 E: Zur FEınführung des ode Napoleon Königreich Westfa-
len Rob (6) un! himme (6) 195

KVW 4,76 Nr.
Dekrete ZU[rFr Führung der Zavilakten in: Kasselsche Zeitung 55/1810.
hımme
Kleinschmid239  t (6) 156; KW 4,.107 Nr. *. Nr.
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langt hatten Probleme entstanden dort, die Pfarrer mit den kom-
plızıerten Vorgaben für die Führung der Personenstandsregister über-
ordert Die Register usstfen jährliıch duplo“ und zusaätzlıch
mehrtfach LAisten für die Steuermatrikel und die Conscription CINDE-
reicht werden 43 Be1 Formfehlern und Niıchteinhaltung der Fristen
drohten empfindliche Strafen.+44 Diese Schwierigkeiten waren jedoch
nıcht spezifisch den Pfarrerstand sondern gleichem Um-
fang be1 den kommunalen Beamten auf die sıch mit den Anforderun-
Cn der modernen Verwaltung konfrontiert sahen 45

Die „deutschen‘“ Schulen

DIie 50g „deutschen‘‘ bzw Volksschulen tradıtionell Sache der
Kıiırchen Der Begriff „deutsch‘“‘ diente als Abgrenzung VO den Lateıin-
der höoheren Schulen Die Kırchen emeinden der Re e] H-
gentumer der örtlıchen Schulgebäude und der Schulfonds Die Klassen
der presbyterial-synodal bzw die Konstistorien der konsistorial verfass-
ten Kırchen prüften die angehenden Lehrer un übten die mittlere die
Pfarrer VOTL Ort die untere Schulaufsicht 4AuUus Die Eınstellung
Lehrer erfolgte eitens des jeweiligen Schulvorstandes der siıch AuUsSs

Gemeindegliedern dem Vorsıitz des Pfarrers zusammens
bzw eitens des Konstistoriums Das Gehalt der Lehrer ahnlıch
das der Pfarrer heterogen und VO Schule Schule anders ZUSammen-

geSsEIZL Ess bestand Aus dem VO den Schülern zahlenden Schulgeld
das eitens der Kirchengemeinde durch 1xum eld der Natu-
ralıen ein Wohnung SOWI1E Garten- Acker- und Weıdeland erganzt
werden konnte Besonders die Landschullehrer verdienten Wwen1g,
4SS S1CE SCZWUNGCNH siıch Zubrot als Handwerker
bemuühen Das Schulverzeichnis Minden-Ravensberg VO 1808
macht die eNOTMeEN Unterschiede der Lehrerbesoldung deutlıch
ahrend der Lehrer und Kuster der utherischen Altstädter Schule

Ihıiımme (6) 220
Superintendent Dehluus 1808 Ho lıger Mann, EKVW 4,107 Nr. 1 Nr. 91;
UDers. 1809 un! 1809 dıeredio  edig e 9 ebd.; Pfarrer ohannıng erIor

1809 den Procurator des Königs, EK 4’ Nr. 3B Letzter 1809 dıe
Küster, eD! Konsistorium Miınden 1809 Pfarrer Johanning, ebı
Thımme 220

Kahmann, Die Geschichte des ] Lampe. Fın Beamtenleben 1 DorfVgl  Schi
Biıeletfeld 1995

ıldesche 1800, Bielefelder Beitrage ZU[Lr Stadt un! Regionalgeschichte 1 ‚
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Bielefeld insgesamt f3 IL Jahr verdiente, WwWAaren 65 be1 dem der
Senner Landschule 1Ur rt.46

Der Staat hatte bereits VOLr 1806 versucht, stärkeren Einfluss auf das
Schulwesen nehmen. Dafür sprechen Preußen die diesbezüglichen
Bestimmungen des Allgemeinen Landrechtes un die Einrichtung der
Oberschuldirektion Berlın.47 Das bergische Schulwesen wurde
November 1802 der zuständigen bayerischen Landesregierung direkt
unterstellt, die ebenso w1ie die preußische durch finanzitelle Hıltfen Ver-

suchte, die Sıtuation der Lehrer verbessern. Laut Schäfer zeigten siıch
die evangelischen Kıiırchen mit der staatlıchen Schulaufsicht, wIie s1e siıch

Preußen und ayern anbahnte, durchaus einverstanden.%8
Die Regierung des Großherzogtums Berg knüpfte be1 diesen Len-

denzen einer Verstaatliıchung des Schulwesens Kıne Vielzahl unter-
schiedlicher Entwürfe un! Gutachten wollte entweder dıe Geitstliıchen
ganz VO'  3 der Schulaufsicht ausschließen und den Religionsunterricht
Aaus dem Fächerkanon streichen der s1e weiterhin maßgeblich aran
beteiligen und schuliıschen Religionsunterricht festhalten. Kın Knt-
wurf schlug VOT, Lehrer Schulräten erneNNECN, die die Schulauf-
sicht übernehmen sollten. Organisatorisch übertrug man die Schulauf-
sicht oberster Instanz dem Innenministerium, ıhm nachgeordnet

die 1806 eingerichtete „Generaldirektion des Ööffentlichen Unter-
richtes“‘, die Präafekten, Unterpräfekten un Matires. De facto anderte
siıch jedoch weni1g der geistlichen Schulaufsicht, Ja der Präafekt for-
derte die Pfarrer SOgar auf, die Schulen häufiger visıtieren. Zum
Streit kam N erst. als 1811 Düsseldorf eine Prüfungskommission für
das Rheindepartement eingerichtet wurde, die die angehenden, aber
auch bereits amtierende Lehrer einer pädagogischen Prüfung vorlud.
Die Gesamtsynoden protestierten, we1l amıt das Recht der Klassen
verletzt werde, die Lehrer prüfen, bzw. die bereits VO  $ denselben
abgenommenen Prüfungen würden. Die Lehrer reaglerten
unterschiedlich. Einige unterstutzten die Synoden, andere begrüßten die
staatlıche Prüfung, weıl Ss1e hofften, siıch AA der Dienstaufsicht se1-
tens der Pfarrer lösen können und staatlıche Gehaltszulagen be-
kommen.“9 Laut Schäfer übernahm schließlich der Staat die Lehrerbe-
soldung, insofern als die Verwaltung der Lokalschulfonds den Maires
übertrug, die gehalten9 den Lehrern ein Jahresgehalt VO mindes-

Staatsarchiv Munster Königreich Westfalen
48

himme 248
Van Nor Ü 153
Ebd 152 154
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tens 250 Ihalern zusatzlıch Wohnung, Wiese, (Garten und Schulgeldgarantiıeren.
uch Königreich Westfalen versuchte Man  9 der finanztiellen Not-

lage der Lehrer abzuhelfen. Dıie staatlıchen Behörden überwachten die
Kınhaltung der Schulpflicht un die Zahlung des Schulgeldes.>! Die bis
1806 üblıchen Zuschüsse AUS preußischen Kassen wurden weiter e_
zahlt Diese umme betrug Dıistrikt Bielefeld für das Jahr 1808 5874
francs.52 Schließlich übernahm der ‚„‚Communalkassenrendant“‘ die
dankbare Aufgabe, das Schulgeld einzuztiehen. Die Kommunalkasse
zahlte für mittellose Eltern.3

Im Königreich Westfalen lag die untere Schulaufsicht weıiterhin be1i
den Pfarrern die jetzt niıcht mehr mit den Magistraten, sondern mit den
Maıires konkurrierten.4 Das Konstistorium ahm die mittlere Schulauf-
sicht wahr un arbeitete mit dem Präfekt zusammen.°> Als Bındeglied
ZU: Innenministeritum WAar den genannten Instanzen wIie Großher-

Berg eine Generaldirektion des Ööffentlichen Unterrichts ZC-setzt.> Das Konstistorium bemühte sıch darum. die Lehrerausbil-
dung verbessern. Von den beiden in Miınden 1773 bzw Petersha-
Cn 17997 gegründeten Lehrerseminaren, denen jeweıls EtrW: sechs bis
acht Pädagogen ausgebildet werden konnten, musste Petershagen g-schlossen werden, weıl die Finanzierung nıcht mehr sichergestellt WAr,als die Zuschüsse der preußischen Oberschulkasse erlın wegfielen.>”Auf die Inıtiative Konsistorialrat Brockelmanns un mit Unterstützungdes Präafekten konnte das eminar Miıtte 1810 wieder eröffnet werden. ®
1813 machte Superintendent Scheer den Vorschlag, Bıelefeld
weılteres Lehrerseminar einzurichten.®?

Walter Schäfer, Die ideengeschichtlichen Grundl der Reform des Volksschul-
WEsSCHS Großherzo Berg un der Stadt üsseldorf VÖO|9Diss

51
Köln 1929, 57{££., vgl roitzheim (5)Wese rafektur 23./.1809, Staatsarchiv Münster Könitgreich Westfalen 101
Dies 6.1.1809, ebı  O
Mairıe Brockhagen 11.3.1810, eb  O 118; Superintendent Scheer 241812
dıie Pfarrer, KVvW 4,76 Nr.

SCINAaNnN, KVvW 4,76 Nr.
Pfarrer Johanning erfonr| 0.6.1807 dıe Schulmeister Müler. Fach und Lee-

nte
1314118rafektur Biıelefeld /7.9.1808 die Maırien, eb: Konstistorium Miınden

die Herforder Pfarrer eb  Q ; vgl. Rob (6)
5 /

Kleinschmidt (6) 160; Thimme (6) 252
Konsistorium 11.10.09 Weserpräfektur, Staatsarchiv Münster Königreich West-falen
Weserpräfektur 9.5.1810 und Antwort Konsıistorialrat Brockelmanns 21.6.1810,eb
Superintendent Scheer 290 71814 5 eb 115
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Obwohl siıch die Zusammenarbeit VO Kirche un: Staat Bereich
der Schulen Allgemeinen konflıktfre1i gestaltete, kam 6S einem
Punkt Auseinandersetzungen. Seit der Gründung der Lehrersemina-

Minden und Petershagen hatte das Konstistorium se1it EeTW: 1796
die Absolventen dieser beiden Institute den Schulen eingestellt, hne
24SSs andere staatlıche Instanzen diesem Verfahren beteiligt SECWESCH
waren. Im September 1808 bestätigten die Generaldirektion des OÖffent-
lıchen Unterrichtes und der Weserpräfekten die Kompetenzen des
Konstistoriums und amıt indirekt seine bisherige Einstellungspraxis.®
Dagegen berief sich der Petershagener Maıire darauf, 4SSs laut Ver-
waltungsordnung die untere Schulaufsicht wahrnehmen sollte, und
forderte dem Konsistorium gegenüber, allen Besetzungsverfahren
seinem Amtsbereich beteiligt werden.®! Das Konstistorium lehnte ab
un:! WIES darauf 24SSs die Konkurrenz der Matires NUur be1 den höhe-
ren Schulen Minden, Bielefeld und Herford statthaft sel, be1 denen
die Magıstrate bis 1806 FEiınfluss auf dıe Besetzung der Lehrerstellen
gehabt hätten. Der Weserpräfekt schloss sich dem V otum des Konsıis-
toriums a betonte aber mehrfach, 24SS alle Personalentscheidungen
ber den Präfekten die Generaldirektion gehen mussten und erst

werden dürften, wWenn etztere ihre Zustimmung gegeben
habe.62 Offensichtlich elt siıch das Konstistorium niıcht diese Rege-
lung, sondern vertuhr wIie bisher, hne andere staatlıche Stellen
dem Verfahren beteiligen. Der Präfekt sah siıch schließlich N-
SCH, die Generaldirektion das nachträgliche Placet die VO
Konstistoritum eigenmächtig eingestellten und bereits amtierenden Leh-
rer bitten. Die Generaldirektion kam dieser Bıtte nach, unterstrich
aber, 24SsSs sıch das Konsistorium die Vorschriften halten habe.
WeNn nıcht die Annullierung seiner Personalentscheidungen und eine
Anzeige beim Innenministerium Kauf nehmen wolle. ® 1811 VCI-
suchte der Präafekt des Fuldadepartements, der diesem Zeitpunkt für
den Bereich des inzwischen aufgelösten Konstistoriums Miınden zustan-
dig W: die Kompetenzstreitigkeiten beenden, indem den staatlı-
chen Verwaltungsbehörden die außeren, den Superintendenten und
dem Konstistorium die inneren Schulangelegenheiten zuordnete. Seines

Wese rafektur 4.9.1808 dıie nte räfekturen, eb  Q 7 ’ nteirgräe 1Biıelefeld 7.9.1808 dıe Maırien, EK 4, 76 Nr. 2 9 vgl IThımme (6)
Konsistorium Weserpräfektur, Staatsarchiv Münster Könitigreich

062
Westfalen
Unterpräfektur 4.11.13808 un! 2.5.1809 Weserpräfektur; Antwort derselben
15.5.1809, eb

63 Wese ratektur 4.11.1809 Generaldirektion un!| Antwort ders,eb
A
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Erachtens die Superintendenten für dıe Prüfung un das sittlıche
Betragen der Lehrer sSOwle für die Qualität des Unterrichts zuständig.
La der rage der Personalentscheidungen außerte sıch nicht.®* Der
Präafekt des Leinedepartements wollte dıie einzustellenden Lehrer VO

Munitzipalrat vorschlagen lassen und den Vorgang annn die Gene-
raldırektion weiıterleiten. Kiırche hier Nnur insofern involviert, als der
Superintendent die Lehrerprüfungen abnahm. Der Präfekt des Harzde-
partements besetzte offensichtlich die vakanten Stellen diırekter Ab-
sprache mMit dem Innenministerium, 4SS sıch den orwurf der
Generaldirektion einhandelte, das Schulwesen „usurpieren““ wollen.©
Offensichtlich WAr die Schulpolitik VO Departement Departement
sehr unterschiedlich.

Was die 5SOß. Lateinschulen anging, plante man 1813, PIO Departe-
ment NUur och eine höhere Schule zuzulassen, dıe sıch ach dem Vor-
bıld des 1812 Kassel gegründeten Lyceums richten sollte. Fur Biele-
feld und Herford wurde Superintendent Scheer beauftragt, als (CGrund-

erstellen.©6
lage die Reform ein Gutachten ber die vorhandenen Lateinschulen

Das Armenwesen

Die Versorgung der Kranken, Bedürftigen un: Miıttellosen gehörte VO  $

Je her den Aufgaben der Kırchengemeinde. Die Mittel tammten Aus

Kollekten, Spenden sowle Immobilien und pital, die ihr diesem
Zweck gestiftet wurden. Der Pfarrer der ein Presbyter vergewisserte
sich, 4SS der Bıttsteller ZUr eigenen Gemeinde gehörte, und prüfte
seine „Würdigkeıit"“. Diese Prüfung insofern AUS damalıger Sıcht
plausibel, als Armut als Folge unchristliıchen Lebenswandels interpre-
tiert wurde un dıie Armenpflege erzieherisch be1i den Wurzeln des
Übels ansetzen wollte. Die Bıttsteller hatten keinen Anspruch auf Hiılfe,
die Entscheidung lag jedem Eınzelfall be1 dem zuständigen Pfarrer.
Die irchliıche Armenpflege WAar Aus heutiger Sicht ein wirksames Mittel
soz1aler ontrolle.67

Fuldapräfektur 4.6.1811, ebı
Ihımme (6) 253
Mairıe Bielefeld 6./.1813 die Pfarrer, Unterpräfektur 6./.1813 rof. Kne-
fel, Superintendent Scheer 21.818123 die Herforder Pfarrer, KVW 4, 76 Nr. 3 ‚
vgl. hıiımme (6) 257 759
Van Norden 155:; CGutachten Konsistorialrat Bröckelmanns (23.9.1808), Staats-
archıv Müuünster Könitgreich Westfalen
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Miıt der Frühindustrialisierung, der wachsenden Mobbilıtat und dem
Pauperismus 1800 stießen die Kirchengemeinden der stadtischen
Zentren die Grenze des Leistbaren.®©3 Einerseits gehörten die Mittel-
losen ZUuU ogroßen Teıl niıcht ZUr eigenen Gemeinde und konnten der
Regel kein „Armutszeugnis‘“ vorlegen, den (senuss der Unter-
stutzung kommen, andererseıits reichten die Miıttel der Armenfonds
niıcht aus, den Bedürftigen helfen. Das Problem manıfestierte
siıch den vergeblichen Versuchen der Klassen, die Belastung der
Kirchengemeinden auszugleichen, bzw. in Streitfallen vermitteln und

entscheıiden, welche Kirchengemeinde einen Atrmen, der seinen
Wohnort gewechselt hatte, unterstutzen musste. Gleichzeitig entstan-
den Elberfeld, Duüsseldorf und Bielefeld kommunale Armeninstitute,

deren Gründung auch Pfarrer maßgeblich Anteıl nahmen und die
durch die Bündelung der kirchliıchen, privaten und kommunalen Res-
OUurcCcen eine höhere Effektivität be1 gleichbleibenden Mitteln errei-
chen versuchten.

Am Vorbild dieser Armeninstitute otientierte sich 1806 die nıtlative
der g_r_oß_hp_r;oglichen Regierung, jedem Bezirk bzw. Dıstrikt anstelle
der kırchlichen Armenpfle ein überkonfessionelles Armeninstitut
einzurichten, das 4Aus den Ertragen der bisherigen Armenfonds Bıttstel-
ler ach ıhrer Bedürftigkeit und nıcht ach ihrer „Konfession"“ er-
stutzen sollte. Besonders die reformiert-bergische Synode protestierte
energisch diese Reform und einige ihrer Pfarrer boykottierten die
Mitarbeit.  ' hne die die Gründung der Armeninstitute jedoch unmöglıch
WAar  , enn S1e verwalteten nicht NUr die entsprechenden Fonds, sondern
verfügten auch ber die unbedingt notwendigen Ortskenntnisse. [ Das
Beispiel Elberfeld zeigt, 4SsSs siıch der Alleinvertretungsanspruch der
Kirchengemeinden in Sachen Armenpflege nıcht auf den landlıchen
Bereich beschränkte.®° nnenminister VO Nesselrode-Reichenstein
rugte die reformiert-bergische Synode und WIES S1e auf die ehorsams-
pflicht der Untertanen gegenüber der Obrigkeit hın, die auch für dıe
Pfarrer gelte. Die Souveränität der großherzoglichen Regierung bestehe
gerade darın 24SS sS1e nıcht die althergebrachten Strukturen und
Armenordnungen gebunden sel, mMit denen die Synode ıhren „Wıder-

ermann Herberts, Alles ist Kırche un HandelMit der Frühindustrialisierung, der wachsenden Mobilität und dem  Pauperismus um 1800 stießen die Kirchengemeinden der städtischen  Zentren an die Grenze des Leistbaren.® Einerseits gehörten die Mittel-  losen zum großen Teil nicht zur eigenen Gemeinde und konnten in der  Regel kein „Armutszeugnis“ vorlegen, um in den Genuss der Unter-  stützung zu kommen, andererseits reichten die Mittel der Armenfonds  nicht aus, um den Bedürftigen zu helfen. Das Problem manifestierte  sich an den vergeblichen Versuchen der Klassen, die Belastung der  Kirchengemeinden auszugleichen, bzw. in Streitfällen zu vermitteln und  zu entscheiden, welche Kirchengemeinde einen Armen, der seinen  Wohnort gewechselt hatte, unterstützen musste. Gleichzeitig entstan-  den in Elberfeld, Düsseldorf und Bielefeld kommunale Armeninstitute,  an deren Gründung auch Pfarrer maßgeblich Anteil nahmen und die  durch die Bündelung der kirchlichen, privaten und kommunalen Res-  sourcen eine höhere Effektivität bei gleichbleibenden Mitteln zu errei-  chen versuchten.  Am Vorbild dieser Armeninstitute orientierte sich 1806 die Initiative  der großherzoglichen Regierung, in jedem Bezirk bzw. Distrikt anstelle  der kirchlichen Armenpflege ein überkonfessionelles Armeninstitut  einzurichten, das aus den Erträgen der bisherigen Armenfonds Bittstel-  ler nach ihrer Bedürftigkeit und nicht nach ihrer „Konfession‘““ unter-  stützen sollte. Besonders die reformiert-bergische Synode protestierte  energisch gegen diese Reform und einige ihrer Pfarrer boykottierten die  Mitarbeit, ohne die die Gründung der Armeninstitute jedoch unmöglich  war, denn sie verwalteten nicht nur die entsprechenden Fonds, sondern  verfügten auch über die unbedingt notwendigen Ortskenntnisse. Das  Beispiel Elberfeld zeigt, dass sich der Alleinvertretungsanspruch der  Kirchengemeinden in Sachen Armenpflege nicht auf den ländlichen  Bereich beschränkte.® Innenminister von Nesselrode-Reichenstein  rügte die reformiert-bergische Synode und wies sie auf die Gehorsams-  pflicht der Untertanen gegenüber der Obrigkeit hin, die auch für die  Pfarrer gelte. Die Souveränität der großherzoglichen Regierung bestehe  gerade darin, dass sie nicht an die althergebrachten Strukturen und  Armenordnungen gebunden sei, mit denen die Synode ihren „Wider-  68  Hermann Herberts, Alles ist Kirche und Handel ... Wirtschaft und Gesellschaft des  Wu  ertals im Vormärz und in der Revolution 1848/49, Neustadt an der Aisch  1980, S. 243; Kahmann (45) 260; B. Wagner, Armut, Krankheit und Gesundheits-  wesen im vorindustriellen Bielefeld, in: Jahrbuch des Heimatvereins Ravensberg  69  77/1989;8S. 70 £  Herwart Vorländer, Evangelische Kirche und soziale Frage in der werdenden In-  dustriegroßstadt Elberfeld. Eine Untersuchung aufgrund kirchlicher Unterlagen aus  der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Schriftenreihe des Vereins für rheinische  Kirchengeschichte Nr. 13, Düsseldorf 1963.  349Wırtschaft und Gesellschaft des
Wu ertals Vormaäarz und der Revolution 848/49, Neustadt der Aısch
1980. 243; Kahmann (45) 260; Wagner, Armut, Krankheiıt un! Gesundheits-

vorindustriellen Bielefeld, ahrbuc des Heimatvereins Ravensberg
69

77/1989,
Herwart Vorländer, Evangelische Kirche un! so7z1iale Frage in der werdenden In-
dustriegroßstadt Elberfeld. Eıne Untersuchung aufgrund kırchlicher Unterlagen AauUSs
der zweıiten Hälfte des Jahrhunderts, Schriftenreihe des ereins für rheinische
Kıirchengeschichte Nr. 1 ’ Düsseldorf 1963
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stand““ begründen versucht hatte Kirchlicherseits zeigte lediglich der
utherisch-märkische Prases Bäadecker Verständnis für die Verstaatlı-
chung, besser gesagt die Kommunalisierung der Armenpflege, weıl
dadurch ZWAar die Autorität der Pfarrer abnehme, sS1e aber ihre e1i-
gentliche Aufgabe, dıe Verkündigung des Evangeliums, entlastet WUur-
den.79

Im Königreich Westfalen gab es keinen vergleichbaren Ansatz
einer Reform der Armenpflege. Eın e König Jerömes VO
24.3.1809 forderte ZWAar die Begrenzung der Armut und wurde VO':
Innenminister durch Ausführungsbestimmungen erganzt, hne 24SSs
jedoch Vorgaben un Fristen für die untergeordneten Ebenen
gemacht bzw. wurden. ”! Laut Verwaltungsordnung die
Präfekten für dıe Aufsıiıcht ber ‚„„milde““ Stiftungen sowle das Wohltä-
tigkeits- un Armenwesen zuständig. ® Der Versuch des Weserpräfek-
ten, die Matıires Ausgaben Aaus dem Armenfond bıs einer ohe
VO Reichstalern autorisieren, wurde VO Konstistorium strikt
zurückgewlesen, weıl dadurch „„die Superintendenten und Prediger
außer aller Verbindung mit der Verwaltung der Kırchen- und Armen-
fonds geseZL werden‘‘, woraufhin der Präafekt seine Verfügung zurück-

/3 1811 führte iNan staatlıcherseits eine zentrale Armensteuer für
‚„„bemuittelte““ Bürger ein Dass diese Verordnung der Praxis UuMYC-
setzt werden konnte, lasst sich allerdings den Okalen Quellen nıcht
feststellen.’4 Gileiches für die Einrichtun eines Zentralbüros
Kassel, das alle das Armenwesen betreffenden Spenden un Stiftungen
verwalten sollte.75

Die irchliıche Armenpflege blıeb einigen Gemeinden erhalten,
allerdings stiegen die Ausgaben, wIie das Beispiel der Kirchengemeinde
Vlotho zeigt, drastisch Aus ihren Armenfonds wurden Jahr 1800
1004 1813 aber schon 1645 Reichstaler Bedürftige ausgezahlt. 1829
gründete INan, möglicherweise der wachsenden Kosten Herr
werden, schlıießlich ein kommunales Armeninstitut in Vlotho.7’6 Kın
solches Institut gab seit 1810 Minden, ’’ Höxter ”8 und bereits

Van Norden (9) 155-159
Kahmann (45) 764 f) vgl Schmuidt (6)
Rob (6
Konstistorium 22.90.1808 Präfekt, Staatsarchiv Münster Königreich Westfalen
1 9 und das entsprechende Gutachten Konsıistorialrat Bröckelmanns, eb Prätekt
31./.1809 Unterpräfekt, ebı
Schmidt
Kleinschmidt (6) 159
Armenkassenbücher 1800, 1813 un! 1829, Gemeindearchiv Vlotho St. Stephan.
Schmidt

78 Schumacher (36)
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se1it 1786 Bielefeld. [Das Biıelefelder Institut vereinigte die Armenpfle-
C der christlıchen Gemeinden und VO acht Stiftungen. ”” [ )as Armen-
regulativ VO' 1807 beteiligte die Pfarrer der dre1 Konfessionen den
leitenden Gremten des Instituts und der Auszahlung der Armengel-
der.80 Die „„UOrtsarmen‘‘ wurden VO:  $ Z7wel1 Armenärzten I )as
Armeninstitut bezahlte die Arzneikosten.®?! Weıl dıe Bielefelder Stadt-
kasse Armenkapitalien Zur Tilgung VO  3 Kriegsschulden zweckentfrem-
det hatte, konnten die Unterstutzung für die knapp 660 Bielefelder
Armen Jahr 1810 NUur eingeschränkt ausgezahlt werden.82 AIn Krwa-

des mangelhaften Zustandes der Armenversorgungs-Anstalten
Distrikt Bielefeld, der Absıcht, die überhand nehmende Haus- und
Straßenbetteley gänzlıch abzustellen, un die Unterstutzung der
wuürklıch bedürftigen zweckmäßig un überall gleichförmig regulie-
ren  c verordnete Unterpräfekt VO  $ Bernuth Juni 1811, ass Zu-
kunft die Armenkommission VO Munizipalrat ernannt werden sollte,

24SSs die Pfarrer nicht mehr Qqua Amt beteiligt Gleichzeitig
appellierte die Geistlichen, sıch wIie bisher der Armenpflege
engagieren.® Das euUu«C Regulatıv wurde erst 1813 Kraft DC-
setzt. 24SS Ccs gewissermalen VO  $ dem nde des Königreiches West-
falen überholt wurde. De facto sıch die Armenkommission bıs
1817 Aaus sechs Geistlichen, dem Superintendenten Scheer, den dre1
lutherischen, dem rteformiterten und dem katholischen, SsSOWwle fünf we1l-

Vertretern der Bür erschaft zusammen.®* Der FEiınfluss der Kırche
auf die Armenpflege blie also erhalten.

In Schildesche kam 6S laut Kahmann Konflkten, we1l sıch der
Armenkassenrendant, Pfarrer Schrader, weigerte, seine Rechnungen
beim Maıire Zur Revision vorzulegen.® Derselbe Pfarrer Schrader
kämpfte 1822 dıie VO' dem preußischen Landrat VO Borries
eingesetzte Armenkommission, weıl die Miıttel jetzt ach Bedürftigkeit
des Bıttstellers un nicht mehr, wIie kirchlicherseits bisher üblıch, ach
seiner Würdigkeit vergeben werden sollten.86 826/27 löste man die

79 Deliuus einem Rückblick VO: 0.6.181/ Kreiskommissar VO:!  —_ Borries, Stadtar-
chıv Bıelefeld Altere Akten 1043
Ebd Altere Akten 305; Tümpel, Zwe1i Jahrhunderte Bielefelder
Armenverwaltung, in Jahrbuch des Heimatvereins Ravensberg 36/1922, 75
Wagner (68) P
Bericht VO 4.1.1810, Staatsarchiv Münster Königreich Westfalen 102

83 des Dıistrikts BielefeldVerordnung VO:!  - Bernuths 30.6.1811, Oeffentliıche AnzeC Bielefeld Altere Akten19tes Stück, Sonnabend, den 10ten August 1811, Stadtarc
766; Kahmann (45) 290
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Bericht Deluus’ 0.6.1817, eb Altere Akten 1043; Kahmann (45) 293, 295
Kahmann 45) 296
Ebd 401 mA
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kirchlichen Armenfonds endgültig auf und berführte dıie Kapitalıen
eine zentrale Armenkasse. Damıit wurde auch Schildesche das betref-
fende „Kırchenvermögen kommunalıistert, entkonfessionalistiert und dıie
Entscheidungsgewalt darüber einem ‚politischen’ Armenvorstand über-
tragen‘“. Die Kirchengemeinde konnte allerdings iıhre Klıngelbeutelein-
nahmen den kommunalen Zugriff verteidigen un: ıhre Armen-
pflege einem bescheidenen Rahmen fortsetzen. 1857 entschädigte die
Kkommune die Kirchengemeinde Form VO Obligationen und Wert-
papıeren für die 1826 eingezogenen Armenfonds, 24SsSs die kiırchliche
Armenpflege ausgeweltet werden konnte.87

Herford erhielt August 1813 ein kommunales Armeninstitut. In
dem Leitungsgremium, der zentralen Armenkommiuission, saßen der
Maire als Vorsitzender, die Prediger der Stadt, der „Polizet-
Kommissär““, dre1 Arzte und weıitere ürger Von der Stimmenzahl
her WAar der Einfluss der Prediger hier also eLtwaAas geringer als Biele-
feld Allerdings beaufsichtigen die Pfarrer, wIie bisher Rahmen der
kiırchlichen Armenpflege üblıch, die Bedürftigen ihrer Kontftession. Der
Matiire bewirtschaftete das Armenvermögen un die -kasse, die sıch aus
den Zinsen der Kapitalien, den Kollekten, der „Armensteuer““ der
Wohlhabenden und, falls notwendig, den Zuschüssen der Kommunal-
kasse speisen sollte.88

Die Kirchenverfassung
Die Kırchen des Rhein- und des Ruhrdepartements presbyterial-
synodal verfasst un hatten ursprünglich der Generalsynode der mer
bergischen Territorien Jülich, Kleve Berg un Mark CN ZUSAMMECNSZC-
arbeitet. uch ach der Tellung des erzogtums Berg Anfang des a7
Jahrhunderts elt inNnan die Iradıtion aufrecht, die Synodalprotokolle
auszutauschen un durch Delegierte den Tagungen der Gesamtsy-
noden der anderen Konfession teilzunehmen. Besonders reformiert
Berg bemuhte sıch ab 1806, den Protest die staatlıche Kırchen-
polıtik bündeln. Dieser Versuch oipfelte 18510 dem 50g Elberfel-
der Kongress, auf dem Deputierte aller Synoden ber eine gemeinsame
Eiıngabe diskutierten, die dem ogroßherzoglichen Innenminister über-

Tümpel (70) 184-189; Ulrıiıch Andermann, Ärmenfürsorge zwischen kirchlicher
arıtas und staatlıcher Soztialpolitik. Eın PrinZ1 ienstreit ZUfr Miıtte des Jahrhun-
derts, dargestellt anhand VO:!  - Aktenstücken T Bielefelder Stadtarchivs un! des
Lagerbuchs der evangelisch-lutherischen Gemeinde Schildesche, 158, 163
Regulatıv für das Armen-Wesen der Stadt Herford 218 bzw. 31:8.1813; KVW
4, 76 Nr.
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reicht werden sollte. Allerdings unterzeichneten Nur reformiert und
utherisch Berg sowle reformiert Kleve das Schlussdokument, auf das
man sich letztendlich geeinigt hatte. Prases Bäadecker verweigerte seine
Unterschrift, 4SSs utherisch Mark AuUusSs der synodalen Solıdargemein-
schaft ausscherte. Die Ziiele Bädeckers deckten sıch weitgehend mit
denen seines reformiert-bergischen Kollegen VO Recklinghausen,
den Verhandlungen mit den Behörden versuchte utherisch Mark aber,
die direkte Konfrontation verme1ılden. [ Jas Scheitern des Elberfelder
Kongresses WAar sicherlich ein Grund dafür, A4SSs das besonders VO
reformiert Mark immer wieder angeregte Projekt einer gemeinsamen
Kirchenverfassung Großherzogtum niıcht angc Cn wurde, ob-
ohl Prafekt VO'  $ Romberg die Kırchen SEINES Departements
durchaus dieser Rıchtung bestärkte, we1l dies inne der staatlı-
cherse1its angestrebten Trennung VO: Kırche und Staat NUur plausıbel
WATL. Dıie Zzwel Entwürfe einer Kırchenverfassung, die einer-
se1its Präses Bäadecker und andererseits Pfarrer Wılhelm Bäumer der
utherisch bzw. der teformitert-märkischen Synode vorlegten, wurden

Oontext der Diıskussion dıie Organischen Artıkel zurückge-
stellt.89

Kın 7zweiter Grund WAr die VO' utherischer Seite geaäußerte Skepsis
gegenüber der „republıcanıschen“"“ Pragung der Presbyterial-Synodal-
verfassung den bergischen Kırchen, die mit iıhrer „monarchischen‘‘
Ausgestaltung den markıschen Kırchen nıcht vereinbar schien. Hıiıer

die Presbyterial-Synodalverfassung preußischer Zeit durch kon-
sistoriale Elemente erganzt worden, die das landesherrliche Summep1S-
kopat ZU) Ausdruck brachten.

rittens scheiterte die gemeinsame Kirchenverfassung der Fixie-
rung VO' Recklinghausens auf dıie französische Kırchenverfassung,
die UOrganischen Artikel, die lınksrheinisch bereits Kraft get;teten
Waren Der bergisch-reformierte Präses befürwortete diese Verfassung,
weıl s1e Z W einerseits eine stärkere staatlıche Kontrolle der Synoden
un Kıirchengemeinden bedeutet, andererseits aber bıs auf die Zivilehe
un! die Wehrpflicht der Kandıdaten alle staatlıcherseits eingeleiteten
kirchenpolitischen Reformen Armen- un Schulwesen, der Pfarr-
einteilung un der Besteuerung der Geistliıchen aufgehoben hätte Der
Wunsch ach den Organischen Artıkeln also dem Anschluss das
französische Katiserreich auf der Ebene der Kirchenverfassung, der
übrigens mit dem Wunsch der bergischen Gewerbetreibenden ach

Jürgen Kampmann, Quellen Verfassungswirklichkeit un!| Verfassungswunsch in
der reformierten Kırche der Grafschaft Mark ZUfr französisch-bergischen Zeıt, in
Jahrbuch für Westfälische Kırchengeschichte 89/ 1995,
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wirtschaftlichem Anschluss korrelierte, WAar VO Recklinghausen das
Mittel. der großherzoglichen Regierung den „Reformdämon“ ZU-
treiben. Es gelang ıhm, Staatsminister VO Röderer für seinen Vor-
schlag gewinnen, die Einführung der Organischen Artikel scheiterte
indessen Veto Napoleon Bonapartes.”°

Im Könitigreich Westfalen blieb die Konsistorialverfassung bestehen.
Es kam niıcht einer Trennung VO Kırche und Staat. Dafür spricht
auch ben erwähnte Instrumentalisierung der Pfarrer als 7 ivilstandsbe-
amte Die Kompetenzen des ehemalıgen Konsistoriums Minden-
Ravensberg wurden insofern ausgeweiltet, als N jetzt nıcht mehr NUur für
die utherischen, sondern auch für die rteformierten Gemeinden zustan-

war.?! Damit verloren die teformierten Hofprediger Mann in Biele-
feld und Snethlage unster ihre diesbezüglichen Funktionen als
Miıttelinstanz ZU ehemalıgen reformierten Oberkonsistorium Ber-
lın.92 Außerdem hob inan die vereinzelt als rbe des 'Territorialismus
überkommenen Prärogative der Magistrate be1 der KEınsetzung der
Pfarrer auf un übertrug den Konsistorien diese Rechte.® 1 Jas ehemals
Minden-Ravensbergische Konstistorium amtierte weıiterhin Minden,
un WAr wIieE bisher verschiedene Inspektionen gegliedert. Bıs
seinem Tod Jahr 1810 WAar Superintendent Delius für die Inspektion
Bielefeld/Herford zuständig. Ste umfasste die Unterpräfektur Bielefeld
sOowle die (3emeinden Börninghausen, Holzhausen und Oldendorf, die
ZuUur Unterpräfektur Minden zahlten. Die politischen renzen stimmten
also nıcht mit den kirchlichen überein. Um die Nachfolge Delius’ be-
warben siıch der Herforder Senior Johannıng und der reformierte
Bielefelder Pfarrer artog. Schließlich wurde durch königliches Dekret
VO 8.1.1811 Pfarrer Scheer ZUM Superintendenten ernannt,
der diese Funktion bis die preußische Zeit ach 1813 ausuüuben soll-
te.?4 Fuür ıhre Tätigkeit als Superintendent wurden Delıus und Scheer
AUS unterschiedlichen Quellen bezahlt. Ste erhielten Reichtaler AaUus

der ehemals Sparrenbergischen Renthe1 un Reichstalern AusSs

den „pP11s corporibus‘“, den frommen Stiftungen der 1Özese Bielefeld/
Herford. Als 1810 der noöordlıche Teıl des Weserdepartements un amıt
die Unterpräfekturen Minden un auch Bielefeld das Katiser-

01
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reich Frankreich fıelen  - verkleinerten sıch die Inspektion und damıt die
Einkünfte Scheers erheblich. Das Konstistorium Miınden wurde auf-
gelöst. Unterpräfekt VO Bernuth unterstutzte Scheers Antrag auf
Kompensation seiner Gehaltseinbußen, die, da mit der Schul-
aufsicht betraut sel.  ‘9 Aaus den Kommunalkassen erfolgen könne. Die
nıtiative Scheers WAar irOo  G gewisser orbehalte des Innenministers VO
Wolfrath erfolgreich. Die 1 ıste der die Pfliıcht YFCNOMMECNECN Maıiırien

Bielefeld, Herford, eepen, Schildesche, Brackwede, Isselhorst,
Gartnisch, Brockhagen, Vlotho un: Zum erge zeigt, welche Kom-

ach 1810 seiner Inspektion ehörten.° Der Antrag Scheers
und VO Bernuths, dem Dıistrikttribunal Bielefeld die Aufgaben des
1810 aufgelösten Mindener Konsistoriums zuzuordnen, wurde dagegen
ebenso abgelehnt wie der Antrag Konsistorialrat Bröckelmanns, die
Ins ektion Scheers dem Konstistorium Rınteln unterstellen. Durch
königliches Dekret VO ”7.5.1811 glıederte man S1e das Konstistor1-

Kassel al das diesem 7weck durch einen utherischen Geitstlı-
chen erganzt wurde.?6 Neben Rınteln, Kassel und Minden gab CS uüubri-
FECNS ein weıteres Konstistoritum Höxter, DbZw. das dortige Distrikt-
Irıbunal ahm die Funktionen eines Konstistoriums wahr.?7

Zwischen Anpassung, Protest und Loyalıtät
die Ehe Vo Ihron und Altar

Die ogroßherzoglich-bergische und die königlich-westfälische Regierung
Gehorsam und Loyalıtät VO ihren Untertanen un: amıt

auch VO der Geitstlichkeit Die großherzoglich-bergische Regierungbezog dıie Kiırche allerdings insofern iıhre Reformen ein, als S1e die
Pfarrer verschiedentlich Gutachten und Stellungnahmen aufforder-
ten. Es bleibt offen, ob inan Einvernehmen herstellen wolte, auf die
Sachkenntnis der Geistlichen angewlesen der die synodalen Struk-
turen gewissermaßen als Iransmissitonsriemen für dıe staatlıche Kır-

J5 Scheer 3.12.1811 Unterpräfekt VO! Bernuth, letzterer 6.12.1811 dıe Fuldaprä-fektur, letzterer VO  —_ Bernuth, nNnenNmMinNIisSter Fuldaprä-fektur, VO:  — Bernuth Fuldapräfektur, etztere 5.21812 VO: Bernuth
SOWIle der weiıtere Briefwechsel 11.2 81 2, DD 81 16.2. 81 1.1  © 81 3, Staatsar-
hıv Münster Königreich Westfalen
Scheer 5.4.1811 un:! VO!  - Bernuth 0.4.1811 Fuldapräfektur, Antwort letzterer
5.6.1811, eb 9 9 aut TIThımme (6) 218 dıe Distrikttribunale
Hauptort der Unterpräfektur und etfzten sıch AUS Präsıdenten, fünf Rıch-
tern, dem königlichen Prokurator un: einigen Assessoren
Innen- un! ustizministerium 1.4.1808 Fuldapräfektur, Staatsarchiv Müuünster
Könitgreich estfalen 44’ himme (6) 2A7
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chenpoltik wollte. Die westfälische Obrigkeit argumentierte
Zusammenhang mit ihrer Forderung ach Gehorsam mit Versatz-
stücken der lutherischen 7 wei-Reiche-Lehre.?8 Als 1807 be1 einem
Waffentransport mehrere Gewehre und eine Kanone gestohlen worden
, forderte das „Gouvernement““ westfälischen Minden die
Bürger auf, das Diebesgut unverzügliıch herauszugeben, 35  da Cs 1U  $

selbst ach der Heıl Schrift die Pfliıcht des Unterthanen die
Obrigkeit ist welche Gewialt ber S1e hat, derselben allen Stücken
unbedingt gehorchen‘“.?? Als Innenminister Simeon 1808 die Getstli-
chen AzZzu aufrief, einen Huldigungsgottesdienst ZU: Anlass der
Thronbesteigung Jeröme Napoleons abzuhalten, betonte CT, „qu un de
SCS premiers devo1mrs (d des Untertans) est de precher 1 obeissance

souverain, Sans laquelle Tranquilite publique surete indi-
viduelle, Jqu«c l'ob_éissance est pas le seul precepte de Dieu A  que eut

qu on o1t SOUMLIFr AU.  , puissances, eit qu on rende (aesar cequi est
Caesar, qu«C o ’41 fait Commandement alimer SO prochain, eut
urtout qu on aime les princes qu 1l Fleves A4AU  D4 desous des
hommes DOUF les charger de leur Conducte et qul, milhleu de 1a
CGrandeur et du Bonheur, ont paroit les avolLr environne, OnNt

]’occuper Jour et nulit de 1a Repression des mechans, et de
1' Encouragement des bons, du maintien de la Societe, et suppor tent le
penible ardeau du Gouvernement“‘‘. 100 Simeon befleißigte sich 1809

eines theologischen Dıiskurses, als den Friedensschluss
Wıen als Zeichen himmlıscher Vorsehung interpretierte. (sott habe
Napoleon erwählt, „„seine auf das Glück der verbündeten ationen
abzielenden Dekrete auszuführen“‘‘.101 Kırche wurde dıe Pflıcht gC-
9 zahlreiche Dank- un Festgottesdienste Ehren Jerömes
bzw. Napoleons durchzuführen.102

FKiınerseits nahmen die Synoden des Großherzogtums Berg die staat-
licherseits iniziuerten Reformen nıcht widerstandslos Ihre Reaktio-
nen scchwankten zwischen Anpassung und Protest, wobe1i siıch ein eut-
lıches konfesstionelles Gefälle ausmachen lässt. Der lutherisch-bergische
Präses Sche1ibler unterschrieb ZWAaTr die Protestnote des Elberfelder
Kongresses, sein ÖOppositionsgeist verflüchtigte siıch aber, als un die
Mitunterzeichner VO' nNnNeNMIUNISter dafür gerugt wurden. Als
Sche1ibler ur7z darauf VO  =) seinem Amt zurücktrat, waählten die berg1-
schen Synodalen den eher konzıliıant auftj:etenden Pfarrer Wittich un
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nıcht Pfarrer Böddinghaus seinem Nachfolger, der siıch als Assessor
Scheiblers einen kritischeren Kurs bemuüuüht hatte er bereits mehr-
fach erwäahnte utherisch-märkische Präases Biädecker verteidigte einer-
se1ts die staatlıchen Maßnahmen VOTLr seiner Synode. Hr vermahnte e1-
nenNn der ıhm unterstellten Inspektoren, Pfarrer Natorph, als dieser sıch
weigerte, das geforderte CGutachten ZUr Neueinteillung der Pfarrbezirke
für seine Klasse erstellen, und verweigerte der Elberfelder Protest-
ote seine Unterschrift. Andererseits wandte siıch verschiedenen
Eingaben hartnäck1g die CGrundsteuer- und Wehrpflicht sowle die
Anderung der Pfarrbezirke. Er stritt für die Beteiligung der Geitstliıchen

der Schulaufsicht un den Pfarrzwan be1 der kırchlichen FEhe-
schließung. Bädecker interpretierte die Beibehaltung der Pfarreigrenzen
als Erfolg seiner Polıtik des do ut des Kr wWwar Cs auch, der der Aus-
einandersetzung mMit der ogroßherzoglichen Regierung konsequentes-
ten mit der Zwei-Reiche-Lehre argumentierte: Die Pfarreinteilung se1
relıx1öser Natur, die Maıirien dagegen häatten polizeiliche Funktion, die
irchliıche Trauung mit kirchlichem Aufgebot und Losschein gehöre
den Christen-, dıie Zivilehe aber den Bürgerpflichten, die Pfarrer
seien Großherzogtum Berg eben nıiıcht mehr Staatsdiener, sondern
ausschließlich Diener der Kiırche und dıe Kirchenverfassung se1 nıcht
mehr mit der Staatsverfassung verknüpft. Baäadecker sah der I ren-
NU:  $ VO Ihron un Altar eine Chance für dıie Kırche und konnte
insofern dem Streben der Regierung ach Modernisierung eensatz

seinen teformterten Kollegen durchaus etwas abgewinnen. !>
Der Motor des Protestes dıie staatlıchen Reformen WAar

formiert Berg, dem dıe teformiterten Schwestersynoden Kleve und
Mark allen wichtigen Punkten folgten. Die bergischen Präsıides En-
gels un VO  $ Recklinghausen bzw. ihre Synode wurden staatlicherseits
mehrfach gerugt, Engels seinen Wıderstand die kommunalen,
überkonfesstionellen Armenuinstitute, VO Recklinghausen für den El-
berfelder Kongress un für die Durchführung der Pfarrerwahl Schol-
ler. dessen vakante Pfarrstelle staatlıcherseits nıcht freigegeben worden
WATrL. Dennoch konnte VO Recklinghausen schließlich VO  $ Röderer für
seine Anlıegen gewinnen und schrieb sich Bädecker gegenüber seiner-
se1its den Erfolg Z die Neueintetllung der Pfarreien verhindert ha-

Andererseits zeichneten siıch die Synoden des Großherzogtums
unabhäng12 VO  $ iıhrem mehr der minder stark ausgepragten Wıder-
stand dort, CS ihrer Meıinung ach den innerkirchlichen Bereich
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oing durch uneingeschränkte politische Loyalıtät gegenüber der Ob-
rigkeit dAuUSsS die ebenfalls das grundlegende Charakteristikum der westfä-
lıschen Kırche WAr. Dies galt auch die Bevölkerung des Gro(3-
herzogtums Berg un des Könitgreichs Westfalen Allgemeinen,obwohl die Sekundärliteratur einigen Stellen VO einer breiten antı-
französischen Stimmung spricht. So we1ist Heıtzer darauf hın, A4Ss
Hannover Gottesdienstbesucher während der Messe anlässlıch der
Schlacht VO'  $ Borodino die Kirche verlassen hätten.1095 Schmidt Oommt

dem Ergebnis, die Minden-Ravensberger hätten sıch den CGsottes-
iensten Ehren Napoleons Passıv verhalten.106 Welche Schlüsse
daraus ziehen sınd. ist fraglıch, we1l dıies unabhäng1ig VO konkreten
Ihema die üblıche olle eines Gottesdienstbesucher WAr. Laut Ihimme
weigerten sich 1809 Mindener Pfarrer, staatlıche Dekrete
VO der Kanzel verlesen. DDas Volk habe die der Obrigkeit n_ber loyalen Geistlichen als „schwarze Gendarmen‘“‘ des temden Re-
oimes kritisiert.197 Alle diese Aussagen sind auf die Intention zurückzu-
führen, einen wIie auch immer nationalen Befrei-
ungskampf ausfindig machen. Die Quellen sprechen eine andere
Sprache. Reformiert Berg, die ohl wıidersetzlichste Synode der Aus-
einandersetzung mit der staatlıchen Kirchenpolitik, formulierte 1809
eine innıge Ergebenheitsadresse gegenüber Napoleon, die den Freuden-
schre1 durch die Berge Bergs erschallen heß  9 jetzt Franzosen se1n.108
Als 1806 die Gratschaft Mark das Großherzogtum Berg angegliedertwurde, feierte inNnan allen Kırchen Dankgottesdienste mit dem Te-
deum.199 Im Königreich Westfalen gab der Herforder Senior Pfarrer
Johannıng der Huldigungsfeier anlässlıch des Regierungsantritts Jefome Napoleons seiner Überzeugung Ausdruck, „Jeder rechtliıch un!:
gutgesinnte Mitbürger unserer Stadt werde die Wiıchtigkeit des Verspre-chens der Ireue die Grundverfassung des Reichs und dem
ihrer Spitze stehenden König trnstlıch wagen und mit teinem
Herzen hne Leichtsinn und hne Falsch den Schwur der TIreueging — durch uneingeschränkte politische Loyalität gegenüber der Ob-  rigkeit aus, die ebenfalls das grundlegende Charakteristikum der westfä-  lischen Kirche war. Dies galt m. E. auch für die Bevölkerung des Groß-  herzogtums Berg und des Königreichs Westfalen im Allgemeinen,  obwohl die Sekundärliteratur an einigen Stellen von einer breiten anti-  französischen Stimmung spricht. So weist Heitzer darauf hin, dass in  Hannover Gottesdienstbesucher während der Messe anlässlich der  Schlacht von Borodino die Kirche verlassen hätten.!® Schmidt kommt  zu dem Ergebnis, die Minden-Ravensberger hätten sich in den Gottes-  diensten zu Ehren Napoleons passiv verhalten.!% Welche Schlüsse  daraus zu ziehen sind, ist fraglich, weil dies unabhängig vom konkreten  Thema die übliche Rolle eines Gottesdienstbesucher war. Laut Thimme  weigerten sich im Juli 1809 einige Mindener Pfarrer, staatliche Dekrete  von der Kanzel zu verlesen. Das Volk habe die der Obrigkeit gegen-  über loyalen Geistlichen als „schwarze Gendarmen“ des fremden Re-  gimes kritisiert.!7 Alle diese Aussagen sind auf die Intention zurückzu-  führen, 18061813 einen wie auch immer gearteten nationalen Befrei-  ungskampf ausfindig zu machen. Die Quellen sprechen eine andere  Sprache. Reformiert Berg, die wohl widersetzlichste Synode in der Aus-  einandersetzung mit der staatlichen Kirchenpolitik, formulierte 1809  eine innige Ergebenheitsadresse gegenüber Napoleon, die den Freuden-  schrei durch die Berge Bergs erschallen ließ, jetzt Franzosen zu sein.!%®  Als 1806 die Grafschaft Mark an das Großherzogtum Berg angegliedert  wurde, feierte man in allen Kirchen Dankgottesdienste mit dem Te-  deum.!® Im Königreich Westfalen gab der Herforder Senior Pfarrer  Johanning in der Huldigungsfeier anlässlich des Regierungsantritts J&-  röme Napoleons seiner Überzeugung Ausdruck, „jeder rechtlich und  gutgesinnte Mitbürger unserer Stadt werde die Wichtigkeit des Verspre-  chens der Treue gegen die Grundverfassung des Reichs und dem an  ihrer Spitze stehenden König zuvor ernstlich wägen und mit reinem  Herzen ohne Leichtsinn und ohne Falsch den Schwur der Treue ... und  des Gehorsams unserm neuen Könige ablegen denn Gott der Allwis-  sende ist Zeuge und Richter dieses Bundes und Eides zwischen uns  und dem König“.!19 Der Appell Johannings fiel offensichtlich auf  105  106  Heitzer (4) 227.  107  Schmidt (6) 4.  108  Thimme (6) 242.  109  Van Norden (9) 159.  Kochendörffer  152  110  Johanning (1.3.1808), EKvW 4,86 Nr. 29; vgl. Schmidt (6) 11 f..  358un
des ehorsams Könige ablegen enn Gott der Allwıs-
sende ist Zeuge und Rıchter dieses Bundes un Eıdes zwischen uns
und dem KOnig‘ HR Der Appell Johannings fiel offensichtlich auf
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fruchtbaren Boden, enn Jeröme wurde 1808 Minden, Bielefeld und
Herford begeistert VO  $ seinen Untertanen be t.111

Die Loyalıtät der Kırche gegenüber der weltlichen Obrigkeit zeigte
siıch ebenfalls der Fürbitte für die Regierung, die auf staatlıche Ver-
ordnung der üblıchen ritualisierten Form für das S Herr-
scherhaus gCNAUSO selbstverständlıch geleistet wurde, wIie dies dem
ehemaligen gegenüber geschehen war.112 Im Königreich Westfalen
entsprachen dıe Geitstlichen hne der Anweisung, Dankgot-
tesdienste anlässlıch der Siege Napoleons abzuhalten. och 1813 for-
mulierte das Konstistorium Kassel ach der Schlacht be1 Lützen, ‚„„‚durch
diesen sichtbaren Schutz der ottheıit“‘ se1 „die Vaterland bedro-
hende Gefahr abgewendet worden‘““‘, un Superintendent Scheer ordne-

ein Tedeum den sonntäglichen Gottesdienst an.115
Gewissermaßen als Spiegelung ıhres Untertanengehorsams ist die

Bıtte der Kırche das brachtium saeculare des Staates bzw der
Kommune bezug auf Konkubinate, Verletzung der Schulpflicht,
Dienstvergehen VO Pfarrern und zahlungsunwillıge Gemeindeglieder

interpretieren.!!* 1 dIIie Behörden kamen solchen Wünschen der
Regel nach, allerdings machte sich Großherzogtum Berg be1 den
Pfarrern eine gewilsse Hilflosigkeit bemerkbar, weıl der Staat der
Frage der kirchliıchen Ehe und des Pfarrzwangs aum Sinne der
Kırche tatıg werden würde Die Synoden begründeten iıhren Anspruch
auf staatlıchen Schutz VOT allem damıit, 4SS die Kırche den Staat
unverzichtbar sel, bilde doch die christliche Lehre das Fundament des
rechten Untertanengeistes. Kiırche verstand sich als moralıiısch sittlıche
Lehranstalt, die Pfarrer verstanden sich als „Religi1onslehrer““, Relig10s1-
tat bedeutete für S1e Gehorsam gegenüber der Obrigkeıit. Ihr Selbstver-
ständnıis bestätigt diesem Punkt dıie marxistische Religionskritik des
19 Jahrhunderts.!!>

Die Verdammung Napoleons un die überschäumende Ehrerbie-
tung gegenüber Preußen ach 1813, dıie sich be1 einigen westfälischen
Beamten feststellen lasst, sticht unangenehm VO  3 ihrer vorherigen Loy-
alıtät ab So formulierte die „Königlich Preußische Regierungs-Kom-
111 ctum Herford un! weitere Schriftstücke ZU1r Huldigung Jerömes,
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mission der Grafschaft Ravensberg““, der der frühere Bıelefelder
Unterpräfekt VO  $ Bernuth angehörte, 1813 einem ‚„‚Aufruf die
wieder vereinigten Bewohner der Graffschaft“‘‘: 35  Wır die Zeugenund CGenossen Eures Drangsals SCWESCH, anjetzt aber CGenossen und,
VOFL dem Könige, Zeugen Eurer landeskindlıchen Gesinnungen un
Kurer Freude sind; versehen uns Euch, theure Mitbürger!
Ihr. tief empfundener frommer Erweisung Eurer Dankbarkeıit
den Allmächtigen und Allbarmherzigen, dem Beispiele unNsers erhabe-
191  $ Landes-Vaters folgen werdet, dessen Sieges-Freude geheiligt ward
durch öffentliche Anbetung, Tempel Gottes, als kniend VOTL dem
Altar, Angesichte un: zugleich Namen seines freudetrunknen
Vohlkes, dem König der Könige huldigte, dem Herrn der Heerschaaren
Seinen Sieg verdankte, dem Vater der Menschen Sıch und Seine, Ihm

nah Herzen liegenden, Völker Zum Schutz und waltender
Obhut anempfahl. eine Völker freuen sıch alle; aber VOL allen wir,
theure Mitbürger! wir, die durch VUVebermacht VO Könige DC-
sondert, aber nıcht Ihm entfremdet wurden; wir, deren and nıcht Nur
VO Preußischen Reich abgerissen, sondern auch sich selbst ”Zerr!1is-
SCMH, durch willkührliche Grenz-Bestimmungen der Ravensberger
VO Ravensbergern getrennt, aber auch durch unsere Trennung der
gemeinsame Wunsch, die Hoffnung, Preußischem dler wieder
vereint werden, desto lebendiger den Herzen aller erhalten ward
Nun lodert die helle Flamme der öffentlichen Freude. Heıligt s$1e durch
öffentliıchen Dank, un sammelt uch AZuU nachsten Sonntage
Kuren dem lenste des Allerhöchsten geweiheten Tempeln, auf
sie  ‘9 be1 dem für diesen Tag angeordneten feierlichen Gottes-Dienste,
begleitet VO' lauten Gesängen des Danks un des Preises, siıch erheben
ZU Kwigen!” .10 Als Superintendent Scheer, ebenfalls och Amt
und Würden, diesen Aufruf die Pfarrer weitergab, verstar-
kend hinzu: „Ist gleich das schöne 1el och nıcht völlig erstrebt,
welchen unsere Gemeinen mit jenem urufe begrüßen würden:
„Danket dem Herrn; eine kleine Zeit ZWAar hat uns verlassen, aber
mit hre und Schmuck hat uns gekrönt“‘“, ist doch schon 1e]
CITUNGCN, mit dem vollesten Rechte die trefflichen un: treffen-
den Wort des Psalms anwenden können. Moöge enn ach
vielen Dankfesten welche 1iNns geheim das deutsche Herz aller
Prediger und Zuhörer unleugbar siıch straäubte eine recht (Cjott
gefällıge Herzensfeyer VO uns allen begangen werden, und mogen

116 Aufruf un!| Begleitschreiben VO:  - Bernuths9 KUVUVW 4,76 Nr. 3 ’ vgl
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unserer Se1its bey diesem rührenden, als Herz erhebenden Anlasse
f insgesammt das belohnende Bewußtsein davon> den FEinfluß
unseres Amtes auch bey dieser Gelegenheit ZuUur Beförderung achter und
thätiger Vaterlandslıebe, welche die übrigen Provinzen des wieder mMit
uns vereinigten Vaterlandes auf eine preiswürdige Art bezeichnet,
un williger un freudiger Darbingung der manigfaltigen Opfer, hne
welches jenes 1e] nıcht erkämpft werden kann, ach allen Kräf-
ten geltend gemacht haben‘‘.11/

Kontinultät un: Wandel

Die Synoden des Großherzogtums Berg kämpften, sieht man VO

derheitenpositionen ab, für ihre Privilegien, dıie Steuerfreiheit und dıie
Befreitung VO' der Conskription, für ıhren gesellschaftlichen Eiınfluss
der Armenpflege, Schulwesen und Bezug auf die Personenstands-
register sowle dıe Beibehaltung der herkömmlıchen Pfarreinteilung,
iındem s1e auf den „Volkswillen“ auf dıe Regelungen Kaiserreich
Frankreich, aber auch Königreich Westfalen sowle auf die Funktio-
nalıtät des Status quO verwiesen. Darüber hinaus spielte die historische
Verankerung kirchlicher Vorrechte und Aufgaben eine Zentrale olle
Die Synoden betonten immer wieder, 4aSS die staatlicherseits inıterten
Reformen Gewohnheitsrechte verstießen und Jahrhunderte alte
trukturen zerstoren würden. Dieses Legitimationsmuster entspricht
dem Oontext tradıtionaler Herrschaft. Die großherzog_]ich—lgergis_chgp
Behörden verteidigten iıhre Kirchenpolitik dagegen mit ihrer 7Zweckmä-
ıigkeit und den Herausforderungen Hıer un Jetzt Die Forderun-
Cn der Synoden seien Ausdruck VO Privatinteressen, die Beamten
dagegen hätten das Allgemeinwohl und dıie Staatsraison Auge un
VO  $ daher das Recht, etzter nstanz entscheiden. Die Regierung
sah siıch keiner Weise alteres Recht der historisch gewachsene
Strukturen gebunden, gerade darın sah s1e ıhre „Souveränität‘”. Im (se-
YENSALZ den Synoden argumentierte s1e also inne legaler Herr-
schaft. Der lutherisch-märkische Präses Bädecker spielte innerhalb der
Kırche insofern eine Sonderrolle, als sich der Diskussion die
Neueinteillung der Pfarreien diese ‚„‚moderne‘ Sinnbildungsstruktur
ansatzweise eigen machte: SO lange der Westfälische Friedens-
schluss un: die Fürstenvertrage och galten und die alte Verfassung des
deutschen Reichs och bestand, konnten solche Veränderungen den
Pfarrbezirkenunserer Seits bey diesem so rührenden, als Herz erhebenden Anlasse  (...) insgesammt das belohnende Bewußtsein davon tragen, den Einfluß  unseres Amtes auch bey dieser Gelegenheit zur Beförderung ächter und  thätiger Vaterlandsliebe, welche die übrigen Provinzen des wieder mit  uns vereinigten Vaterlandes auf eine so preiswürdige Art bezeichnet,  und williger und freudiger Darbingung der manigfaltigen Opfer, ohne  welches jenes Ziel nicht erkämpft werden kann, nach allen unsern Kräf-  ten geltend gemacht zu haben“.!!7  6. Kontinuität und Wandel  Die Synoden des Großherzogtums Berg kämpften, sieht man von Min-  derheitenpositionen ab, für ihre Privilegien, die Steuerfreiheit und die  Befreiung von der Conskription, für ihren gesellschaftlichen Einfluss in  der Armenpflege, im Schulwesen und in Bezug auf die Personenstands-  register sowie für die Beibehaltung der herkömmlichen Pfarreinteilung,  indem sie auf den „Volkswillen“, auf die Regelungen im Kaiserreich  Frankreich, aber auch im Königreich Westfalen sowie auf die Funktio-  nalität des Status quo verwiesen. Darüber hinaus spielte die historische  Verankerung kirchlicher Vorrechte und Aufgaben eine zentrale Rolle.  Die Synoden betonten immer wieder, dass die staatlicherseits initiierten  Reformen gegen Gewohnheitsrechte verstießen und Jahrhunderte alte  Strukturen zerstören würden. Dieses Legitimationsmuster entspricht  dem Kontext traditionaler Herrschaft. Die großherzoglich-bergischen  Behörden verteidigten ihre Kirchenpolitik dagegen mit ihrer Zweckmä-  Bigkeit und den Herausforderungen im Hier und Jetzt. Die Forderun-  gen der Synoden seien Ausdruck von Privatinteressen, die Beamten  dagegen hätten das Allgemeinwohl und die Staatsraison im Auge und  von daher das Recht, in letzter Instanz zu entscheiden. Die Regierung  sah sich in keiner Weise an älteres Recht oder historisch gewachsene  Strukturen gebunden, gerade darin sah sie ihre „Souveränität‘“. Im Ge-  gensatz zu den Synoden argumentierte sie also im Sinne legaler Herr-  schaft. Der lutherisch-märkische Präses Bädecker spielte innerhalb der  Kirche insofern eine Sonderrolle, als er sich in der Diskussion um die  Neueinteilung der Pfarreien diese „moderne“ Sinnbildungsstruktur  ansatzweise zu eigen machte: „So lange der Westfälische Friedens-  schluss und die Fürstenverträge noch galten und die alte Verfassung des  deutschen Reichs noch bestand, konnten solche Veränderungen in den  Pfarrbezirken ... nur mit Einwilligung der Gemeinen stattfinden. ... Die  117 Scheer 17.11.1813 an die Pfarrer, ebd.  361Nur mit Eınwilligung der emeinen stattfinden.unserer Seits bey diesem so rührenden, als Herz erhebenden Anlasse  (...) insgesammt das belohnende Bewußtsein davon tragen, den Einfluß  unseres Amtes auch bey dieser Gelegenheit zur Beförderung ächter und  thätiger Vaterlandsliebe, welche die übrigen Provinzen des wieder mit  uns vereinigten Vaterlandes auf eine so preiswürdige Art bezeichnet,  und williger und freudiger Darbingung der manigfaltigen Opfer, ohne  welches jenes Ziel nicht erkämpft werden kann, nach allen unsern Kräf-  ten geltend gemacht zu haben“.!!7  6. Kontinuität und Wandel  Die Synoden des Großherzogtums Berg kämpften, sieht man von Min-  derheitenpositionen ab, für ihre Privilegien, die Steuerfreiheit und die  Befreiung von der Conskription, für ihren gesellschaftlichen Einfluss in  der Armenpflege, im Schulwesen und in Bezug auf die Personenstands-  register sowie für die Beibehaltung der herkömmlichen Pfarreinteilung,  indem sie auf den „Volkswillen“, auf die Regelungen im Kaiserreich  Frankreich, aber auch im Königreich Westfalen sowie auf die Funktio-  nalität des Status quo verwiesen. Darüber hinaus spielte die historische  Verankerung kirchlicher Vorrechte und Aufgaben eine zentrale Rolle.  Die Synoden betonten immer wieder, dass die staatlicherseits initiierten  Reformen gegen Gewohnheitsrechte verstießen und Jahrhunderte alte  Strukturen zerstören würden. Dieses Legitimationsmuster entspricht  dem Kontext traditionaler Herrschaft. Die großherzoglich-bergischen  Behörden verteidigten ihre Kirchenpolitik dagegen mit ihrer Zweckmä-  Bigkeit und den Herausforderungen im Hier und Jetzt. Die Forderun-  gen der Synoden seien Ausdruck von Privatinteressen, die Beamten  dagegen hätten das Allgemeinwohl und die Staatsraison im Auge und  von daher das Recht, in letzter Instanz zu entscheiden. Die Regierung  sah sich in keiner Weise an älteres Recht oder historisch gewachsene  Strukturen gebunden, gerade darin sah sie ihre „Souveränität‘“. Im Ge-  gensatz zu den Synoden argumentierte sie also im Sinne legaler Herr-  schaft. Der lutherisch-märkische Präses Bädecker spielte innerhalb der  Kirche insofern eine Sonderrolle, als er sich in der Diskussion um die  Neueinteilung der Pfarreien diese „moderne“ Sinnbildungsstruktur  ansatzweise zu eigen machte: „So lange der Westfälische Friedens-  schluss und die Fürstenverträge noch galten und die alte Verfassung des  deutschen Reichs noch bestand, konnten solche Veränderungen in den  Pfarrbezirken ... nur mit Einwilligung der Gemeinen stattfinden. ... Die  117 Scheer 17.11.1813 an die Pfarrer, ebd.  361Die
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kräftige Regierung Napoleons, fre1 VO allen alten Verbindlichkeiten“‘
könne endlıch verandernd un ZU: Wohle aller regieren. 118

Im Gegensatz der Sıtuation Großherzogtum Berg setzten
Köntgreich Westfalen nıcht 1Ur dıe Kiırche, sondern auch der Staat auf
dıie TIradıtion. Innenminister Simeon betonte die Kontinuität VO (J)b-
rigkeit, die durch den Regierungsantritt Jerömes nıcht unterbrochen
werde. Die Huldıigung des Königs solle erfolgen, wIie CS ‚„COUTU-
e“  me Brauch un Gewohnheit, se1.119 Die Ansprache, die der Her-
forder Sen10r Pfarrer Johannıng anlässlıch besagter Huldigungsfeier
hielt, konzentrierte sıch auf eben diese Kontinuität VO'  $ Herrschafft. Er
führte aus 24SS der König VO  —$ Preußen mit dem Frieden VO Tilsıt alle
seine bisherigen Untertanen VO ihrem Ireue1id ihm gegenüber gelöst
habe und s1e auffordere, ‚„dem König und dessen Hause fortan
mit eben der Ireue gethan se1in, mit der und unNnsere Vaäter ıhm
un: seinen köntgl. Vorfahren ergeben gewesen.‘ Jeröme erwarte die
Huldigung seiner Untertanen ‚„„wlie VO Alters her Gebrauch
gewesen‘.!40 Sowohl Johanning als auch Simeon argumentierten
Sinne tradıtionaler Herrschaftft.

Zusammenfassung
gelungen ist.  ‘9 die wissenschaftlicher Neugter geschuldete

Schließung einer historiographischen Leerstelle leisten, se1 dahinge-
stellt.  ‘ CS haben sich aber folgende Grundzüge staatlıcher Kırchenpolitik
un irchliche Reaktion herauskristallistıert. ahrend siıch die Verwal-
tung Großherzogtum Berg Ungunsten der Kiırche eine we1it-
gehende Verstaatliıchung gesellschaftlicher Aufgaben bemuüuühte un:
dabe1 eine Rücksicht auf die Hıstorizität kiırchlicher Strukturen nahm,
bestätigte inNnan s1e Königreich Westfalen CU!: granO salıs iıhren
angestammten Rechten bzw. versuchte, die s1e negativen Neuerun-
YCH kompensteren. Hıer gestaltete sıch das Verhiältnis VO Kırche
und Staat, VO punktuellen Reibungen be1 der Revision der Kiırchen-
rechnungen un der Einstellung Volksschullehrer abgesehen,
weitgehend harmonisch. Eıne Trennung beider nstitutionen WAar nıcht
beabsichtigt. Die königlich-westfälische Regierung stellte sıch als ein
welteres led der Kette durch Tradıtion leg1timierter Obrigkeiten
118 Van Norden (9 166 f’ vgl Helmut Berding, Napoleonische Herrschafts- und

Gesellschaftspolitik Königreich Westfalen —  s Kritische Studien ZUI1

119 _Geschic}lt_swissgnschaft 7’ Göttingen 1973,
Innenminister Simeon 6.1.1808 Konsistorium, KVW 4,1 Nr. I Nr. 01

120 Johannıng»eb 4.86
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dar Deshalb ist kirchenpolitisch für das Königreich Westfalen VO

einer tradıtionalen, für das Großherzogtum Berg dagegen VO einer
modernen, legalen Herrschaft sprechen. Der Unterschied der
jewelligen Kirchenpolitik resultierte mögliıcherweise daraus, A4SS die
königlich westfälische Regierung Konflıkte mit der evangelischen
che verme1liden und s1e als Bündnispartner werben wollte. FKıne solche
Strateg1e entspräche den Richtlinien, die Napoleon Jeröme anlässlıch
der Oktroyiıerung der westfälischen Verfassung mit auf den Weg gab,
indem ıhn anwies, seine Untertanen ‚„„‚moralisch““ für sich

biliısıeren, we1l sein Staat einegewinnen, seine Herrschaft STAa

„Vergangenheit“ habe, die ıhn leg1timiere.!?*! Gleichzeitig bemühte iNan

siıch Königreich Westfalen eine „gesellschaftlıche onstruktion
der Wirklichkeit“‘ Sinne VO' Kontinuitat.122 Des Weiıteren laässt sich
ZUr Erklärung anführen, 24SSs das Königreich Westfalen als napoleont-
scher Modellstaat Zentrum Kuropas ogrößere strategische Bedeutung
hatte als das Großherzogtum Berg und VO daher starker auf Stabilıtät
angewlesen WATL.

Wiähren die westfälische Kirche staatlicherseits unbehelligt bl}_eb‚
sahen siıch die Synoden der Grolßherzogtums Berg ge  m  > ihre
algestammten Rechte und Freiheiten verteidigen. Ihre Reaktion auf
die Sta2atlıchen Reformen deckt ein breites Spektrum VO Anpassung
un: Resignation bıs diplomatischem Widerstand un: Verweigerung
ab un betonte die SCWohnheitsrechtliche Qualität des Status quUO Von
dem antiımodernen Grundtenor der Synode hob sich Prases Bädecker
insofern ab, als mit Hılfe der 7 wei-Reiche-Lehre versuchte, das
Neue herkömmliche Denkmuster integrieren. Von seiner Person

ntierte die evangelısche Kırche Großherzogtuma_bgesc;hen_ ditionaler Herrschaft. Dıie Kirchen KönigreichBerg Sinne
Westfalen un Großherzogtum Berg glichen siıch iıhrer „polti-
schen“‘ Loyalıtät gegenüber der Obrigkeit VO Napoleons Gnaden, die
allerdings POSt revidiert wurde. Weder Kirche och Staat aglerten
sich geschlossen, sondern oft vvidersprüchlichI„Fremdherrschaft“ dauerte NUur wenigeDie falschlıch DE
Jahre, zeigte aber bereits einige der kirchengeschichtlichen Grundkon-
sStanten, die das gesamte Jahrhundert bestimmten. Die mit dem
modernen Staat und einer sich modernisierenden Gesellschaft konfron-
tierte Kırche reaglerte defensiv und traditional, hne die Veränderun-
gCn letztliıch verhindern können, auch wenn viele der bis 1813 einge-

121 Berding 1 5 sellschaftlıche Konstruktion der122 Peter Ber r/Thomas Luckmann, Dıie
Wıirkliıchkeit. Eıne Theorte der Wissenssoziologie, Frankfurt Auflage 1982
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leiteten Reformen ach der Niederlage Napoleons rückgäng1o gemachtder nıcht fortgesetzt wurden. Die Zivilehe un die Personenstandsre-
oister blieben Nnur einland bestehen, waährend s$1e in Westfalen erst

Kaiserreich VO  $ 1871 erneut rtealistert wurden.123 Die Kon-
kurrenz zwischen kiırchlichem un kommunalem FEngagement der
Armenpflege wenig Zur Lösung der soz1alen rage bei, der kırchli-
che Alleinvertretungsanspruch soz1alen Bereich  9 das SO ‚„„‚diakon1-
sche Missverständnis““ Vorländer, scheiterte der Realıtäat. Eıne
Osung bahnte siıch erst mit der Bismarckschen Sozialgesetzgebung
Entfremdete sıch evangelische Kiırche der so7z1alen Frage der
Arbeıiterschaft, verlor S1e ihrem Kampf für dıe irchliche
Schulaufsicht un infolge ihrer wachsenden Fixierung auf die
demokratiefeindlichen Hohenzollern ihren Rückhalt lıberalen
Bür ertum. 124 S1C iıhre dieAllerdings konnte Privilegien,
Grundsteuerfreiheit und die Befreiung VO: Wehrdienst, verteidigen.

Die mit dem Jahrhundert einsetzende Kommunalisierung und
Verstaatlıchung der Armenpflege und des chulwesens versuchte, g-
sellschaftlıcher Missstände Herr werden, die die tradıtionellen kırch-
lıchen Strukturen nıcht mehr bewältigen konnten. Die Frage, ob dıe
enntnis dieser Prozesse ilfreich für die Gegenwart ist, der die
Privatisterung kommunaler und staatlıcher Einrichtungen auf der Ta
gesordnung steht, wird VO  $ einem ahtistorischen Standpunkt Aus Ver-
eint werden mussen. „Aber‘“, ist mit Hans-Ulrıch Wehler fragen,
„birgt nıcht Geschichte die einzigen verlässlıchen Erfahrungen, Aaus
denen lernen versuchen könnenr“‘‘.125

123 Wolfgang Ribbe/Eckart Henning, Taschenbuch für Familiıengeschichtsfor-
Kotz
schung, Neustadt der Aısch, Auflage 2001, 182 f Guünther Engelbert/Ilse

Die Bestände des Nordrhein-Westfälischen Personenstandsarchivs
Westfalen-Lippe bis 1874/75, Detmold 1991,

124 Vorländer (69) ff.. f / f, Herberts (68) 217/-230
125 Wehler (2)
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